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Aufsätze
Andreas Neumann und Sebastian Lißek

Rechtliche Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise

Der Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine am
24. Februar 2022 hatte und hat auch erhebliche Folgen für die
Energieversorgung in der EU und in Deutschland. In weiten
Teilen der Öffentlichkeit besteht die Sorge, dass es zu einer
substantiellen Energiekrise im Winter 2022/23 mit exorbitan-
ten Energiepreisen für Industrie und Privathaushalte, unge-
heizten Wohnungen und einem „Blackout“ der Stromversor-
gung kommen könnte. Der deutsche Gesetz- und Verordnungs-
geber hat vor diesem Hintergrund zahlreiche Maßnahmen
ergriffen, um solchen Folgen entgegenzuwirken. Der Beitrag
gibt einen (sehr kondensierten) Überblick über die wichtigsten
der bis Anfang Oktober abgeschlossenen, laufenden oder zu-
mindest geplanten Rechtssetzungsverfahren, die zur Bewälti-
gung der Energiekrise beitragen sollen.

I. Einleitung

Die Energiemärkte in Deutschland unterliegen seit einigen
Jahren einem grundlegenden Umbruch. Sowohl in Anbetracht
des Klimawandels als auch der Endlichkeit der betreffenden
Ressourcen unausweichlich ist dabei die Umstellung von fos-
silen Energieträgern wie Kohle, Erdöl und Erdgas auf erneu-
erbare Energiequellen wie insbesondere Sonnenenergie,
Windenergie und Geothermie. Die damit verbundenen Her-
ausforderungen sind erheblich, insbesondere angesichts der
Volatilität der erneuerbaren Energiequellen und der Entfer-
nung der diesbezüglichen Hauptgewinnungsorte (vor allem im
Norden der Republik) zu den Hauptverbrauchsorten (vor allem
im Süden und Westen Deutschlands). Zugleich entfällt mit
dem Atomausstieg, der Ende 2022 eigentlich vollständig voll-
zogen sein sollte, die Kernkraft als Energieträger, der zwar
einerseits mit massiven ungelösten Folgefragen und im (wenn
auch an sich wenig wahrscheinlichen) Katastrophenfall weit-
flächig existenzbedrohenden Risiken belastet, andererseits
aber auch grundlastfähig und kohlendioxidarm (und daher
eher klimaunkritisch) ist.

Dieses ohnehin anspruchsvolle Szenario1wurde dann durch die
gravierenden Folgen drastisch zugespitzt, die sich aus den
geopolitischen und wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge
des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der Russischen Föde-
ration gegen die Ukraine für die Energieversorgung der EU und
Deutschlands ergeben haben.2 Das betrifft mit der Nichtinbe-
triebnahme der „Nord Stream 2“-Pipeline und der Einstellung
der Lieferungen über die „Nord Stream 1“-Pipeline durch Russ-
land3 zum einen die Versorgung mit Erdgas4 als einem zen-
tralen Energieträger gerade für die Versorgung mit Wärme-
energie5 und überdies wichtigemVorprodukt für die chemische
Industrie.6 Zum anderen betrifft es auch die Stromversorgung.
Denn sowohl das Erdgas als auch Kohle und Rohöl aus Russ-
land, die Gegenstand von Embargos seitens der EU sind,7

werden (bzw. wurden) nicht nur zur Wärme-, sondern auch
zur Stromerzeugung eingesetzt.8 Entlang der gesamten Liefer-
kette haben die damit jeweils einhergehenden Lieferausfälle zu
wirtschaftlichen Verwerfungen mit dem Risiko der Insolvenz
auch zentraler Marktteilnehmer geführt. Das hatte zur Folge,

dass der Staat hier z. T. als Treuhandverwalter, z. T. selbst als
Gesellschafter eingesprungen ist, um systemgefährdende Aus-
fälle zu verhindern. Zugleich hat der deutsche Gesetz- und
Verordnungsgeber eine Vielzahl von Rechtssetzungsinitiativen
auf den Weg gebracht, um die Konsequenzen aus den Umwäl-
zungen des Energieversorgungsmarkts für die Privathaushalte
und die Wirtschaft abzumildern. Diese Maßnahmen sollen
nachfolgend – in notwendigerweise sehr stark verdichteter
Form – überblicksartig dargestellt werden. Darüber hinausge-
hende Initiativen – wie die Gewährung finanzieller Beihilfen9
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1 Siehe auch die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/2356, 13: „Bereits
vor der im Februar 2022 begonnenen weitflächigen Ausweitung des
seit der Annexion der Krim andauernden völkerrechtswidrigen An-
griffs der Russischen Föderation auf die Ukraine war die Lage auf den
Energiemärkten sehr angespannt und schwierig.“

2 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23; Vorblatt zum Ge-
setzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP,
BT-Drs. 20/3520, 1; Vorblatt zur Verordnung der Bundesregierung,
BT-Drs. 20/2985, 1.

3 Die Importmengen aus der „Nord Stream 1“-Pipeline sind bis zum
19.6.2022 um 60% und ab dem 27.7.2022 um 80% gedrosselt
worden, siehe die Verordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16. Seit
dem 31.8.2022 liefert Russland über die „Nord Stream 1“-Pipeline
überhaupt kein Erdgas mehr und am 27.9.2022 sind schließlich Lecks
in beiden „Nord Stream“-Pipelines aufgetreten, siehe den wiwo.de-
Beitrag „Diese Karte zeigt, wo die Nord-Stream-Pipelines beschädigt
sind“ v. 27.9.2022.

4 Bislang bezog Deutschland rund 55% des benötigten Erdgases aus
Russland, siehe Scheer, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1687 (A); Merk,
NJW 2022, 2664, 2666 Tz. 19. Insgesamt stammen rund 95% des in
Deutschland eingespeisten Erdgases aus dem Ausland, siehe Destatis,
Pressemitteilung Nr. N 44 v. 21.7.2022; Merk, NJW 2022, 2664, 2664
Tz. 3.

5 Rund 21 Mio. Wohnungen und damit fast 50% der Wohnungen in
Deutschland werden mit Gas beheizt, siehe Gramling, BT-Plenar-
protokoll 20/21, 1646 (A);Merk, NJW 2022, 2664, 2664 Tz. 5. Hierauf
entfallen etwa 30% des deutschen Gasverbrauchs, siehe Lenkert,
BT-Plenarprotokoll 20/45, 4673 (C); Merk, NJW 2022, 2664, 2664
Tz. 4. 12,5% des deutschen Gasverbrauchs entfallen auf die Versor-
gung vonGewerbe, Handel undDienstleistungen, und davon 80% auf
die diesbezügliche Wärmeversorgung, siehe Merk, NJW 2022, 2664,
2664 Tz. 4. Zusätzlich werden 7% des in Deutschland verbrauchten
Gases direkt in Fernwärmenetzen genutzt, siehe Lenkert, BT-Plenar-
protokoll 20/45, 4673 (C).

6 Die chemische Industrie hatte bislang einen Anteil von rund 37% am
gesamten Erdgasverbrauch in der Industrie. Von diesem Gas wurde
mehr als ein Drittel als Ausgangsstoff für die Herstellung von che-
mischen Produkten verwendet. Siehe zum Ganzen Destatis, Presse-
mitteilung Nr. N 44 v. 21.7.2022.

7 Zum (zeitlich z. T. bis zum 10.8.2022 aufgeschobenen) Kohleembargo
siehe Art. 3j der Sanktionsverordnung (EU) Nr. 833/2014 i. d. F. von
Art. 1 Nr. 13 der Änderungsverordnung (EU) 2022/576; zum (zeitlich
gestaffelten und z. T. erst künftig greifenden) Rohölembargo siehe
Art. 3m der Sanktionsverordnung (EU) Nr. 833/2014 i. d. F. von Art. 1
Nr. 7 der Änderungsverordnung (EU) 2022/879.

8 15% des in Deutschland verbrauchten Gases werden für die Strom-
produktion verwendet, sieheHabeck, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1645
(B); siehe auch Gramling, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1646 (C)
(13-15%); Lenkert, BT-Plenarprotokoll 20/45, 4673 (C) (14%); De-
statis, Pressemitteilung Nr. N 44 v. 21.7.2022 (13-16%).

9 Siehe zum Energiekostendämpfungsprogramm des Bundes, auf des-
sen Grundlage Zuschüsse zu den Erdgas- und Stromkosten von
energie- und handelsintensiven Unternehmen gewährt werden
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oder die Nutzung administrativer Entscheidungsspielräume in
bestehenden Rechtsvorschriften10 – sind nicht Gegenstand der
Darstellung, deren Rahmen sie sprengen würden.11

II. Bereits (bis Anfang Oktober 2022)
erlassene Maßnahmen

Selbst unter Beschränkung auf (die wesentlichen) Rechtsset-
zungsvorhaben haben Gesetz- und Verordnungsgeber schon
mit einer Vielzahl von Maßnahmen auf die Energiekrise rea-
giert.

1. Gasspeichergesetz

Die erste gesetzgeberische Reaktion auf die Energiekrise zielte
auf Handlungsbedarf, der bereits vor der Invasion in der
Ukraine sichtbar geworden war:12 Schon im Winter 2021/22
wiesen die Gasspeicher in Deutschland13 die niedrigsten Füll-
stände der letzten 15 Jahre auf.14 Grund dafür war nach
Einschätzung der Bundesregierung, dass einige der größten
Speicher im Eigentum des russischen Gazprom-Konzerns über
den Sommer 2021 nicht etwa, wie eigentlich geboten,15 gefüllt,
sondern entleert wurden.16 Mit dem Angriffskrieg Russlands
haben sich die damit aufgetretenen Risiken noch erheblich
verschärft.17 Um eine Unterversorgung zu vermeiden und
engpassgetriebene Preisspitzen18 auszugleichen, wurden daher
in §§ 35a ff. EnWG Füllstandsvorgaben für die Betreiber von
Gasspeicheranlagen19 erlassen. Die Vorgaben sind zeitlich
gestaffelt (§ 35b Abs. 1 S. 2 EnWG)20 und können durch
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) angepasst werden (§ 35b Abs. 3
EnWG).

Für das Befüllen selbst sehen die neuen Vorschriften einen
dreiteiligen Sicherstellungsmechanismus vor, dessen einzelne
Stufen nicht kaskadenartig zu befolgen, sondern sachgerecht
auszugestalten und miteinander zu kombinieren sind:21

1. Die Speicher werden durch marktbasiertes Handeln befüllt,
begleitet von regulären Ausschreibungen sog. strategischer
Optionen zur Vorhaltung von Gas („Strategic Storage Based
Options“, SSBOs) durch den Marktgebietsverantwortli-
chen22 (§ 35c Abs.1 EnWG), mit denen ein zusätzlicher
Anreiz zum frühzeitigen Befüllen der Speicher geschaffen
werden soll.
Wenn absehbar ist, dass die Füllstandsvorgaben nicht er-
reicht werden, muss23 der Marktgebietsverantwortliche zu-
sätzliche Maßnahmen ergreifen (§ 35c Abs. 2 EnWG):

2. Er kann und muss ggf. Sonderausschreibungen entspre-
chender Gas-Optionen24 vornehmen.

3. Werden die Füllstände trotz marktbasierten Handelns und
(regulären wie auch zusätzlichen) Ausschreibungen nicht
erreicht, kann und muss ggf. der Marktgebietsverantwort-
liche selbst physisches Gas erwerben. Dieses darf er nur
unter sehr engen Voraussetzungen wieder freigeben bzw.
veräußern (§ 35c EnWG).25

Befüllen die Nutzer von Gasspeicheranlagen entgegen der
ihnen obliegenden Verpflichtung die von ihnen gebuchten
Speicherkapazitäten nicht, werden ihnen diese entzogen und
dem Marktgebietsverantwortlichen zur Verfügung gestellt
(§ 35b Abs. 5, 6 EnWG), der sie entweder im Wege einer
Sonderausschreibung oder durch den eigenen Erwerb von
Gas befüllt (Bereitstellungsmechanismus für ungenutzte Ka-
pazitäten26 bzw. „Use-it-or-lose-it“-Regelung27).

Die dem Marktgebietsverantwortlichen durch seine neuen
Sicherstellungsaufgaben entstehenden Kosten werden in
einem Umlageverfahren auf die Bilanzkreisverantwortlichen
im Marktgebiet verteilt, die auch zu Abschlagszahlungen zur

können, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK), Bekanntmachung der Richtlinie über die Gewährung von
Billigkeitsleistungen zur temporären Kostendämpfung des Erdgas-
und Strompreisanstiegs v. 12.7.2022, BAnz AT 15.07.2022 B2,
zuletzt geändert (und insbesondere verlängert bis Ende 2022) durch
BMWK, Zweite Änderung der Bekanntmachung der Richtlinie über
die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-
dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs v. 4.10.2022, BAnz
AT 06.10.2022 B2.

10 Siehe etwa zu steuerrechtlichen Erleichterungen für von gestiegenen
Energiekosten betroffene Unternehmen: Finanzministerium Nieder-
sachsen, Pressemitteilung „Gestiegenen Energiekosten – Land lindert
die Betroffenheit der Unternehmen durch steuerliche Maßnahmen“ v.
9.9.2022.

11 Siehe zu einem auch Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und
Anordnungen einbeziehenden Überblick: BMWK, Überblick Geset-
zesvorhaben BMWK Januar bis September 2022 mit Stand v. 23.9.
2022, abrufbar unter https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloa
ds/U/220923-uberblick-gesetzesvorhaben-bmwk-januar-bis-septem
ber-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (zuletzt abgerufen am
11.10.2022).

12 Siehe zu einer weiteren Maßnahme, die ebenfalls bereits an die
(Heizkosten-) Entwicklung imWinter 2021/22 anknüpfte, das „Gesetz
zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund
stark gestiegener Energiekosten (Heizkostenzuschussgesetz –
HeizkZuschG)“, BGBl. 2022 I, 698. Mittlerweile wurde der Entwurf
für ein zweites Heizkostenzuschussgesetz von der Bundesregierung
beschlossen, siehe den Gesetzentwurf der Bundesregierung,
BT-Drs. 20/3884.

13 In 46 Gasspeichern an 32 Standorten können in Deutschland 24 Mrd.
Kubikmeter Gas unterirdisch gespeichert werden, was etwa einem
Viertel des hiesigen Jahresverbrauchs entspräche, siehe Habeck, BT-
Plenarprotokoll 20/21, 1645 (B).

14 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1024, 14.

15 Siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1024, 14.

16 Habeck, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1645 (B), mit der Vermutung, dass
hierdurch die machtpolitische Konfrontation zwischen Russland und
der EU bereits vorbereitet wurde, a. a. O., 1645 (C). Bergt, BT-Plenar-
protokoll 20/21, 1647 (C), geht demgegenüber davon aus, dass durch
die Vorenthaltung des Gases ein Anreiz für die Zulassung von „Nord
Stream 2“ gesetzt werden sollte.

17 Scheer, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1687 (A).
18 Bergt, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1647 (C), berichtet von Preisauf-

schlägen von 500-600%; entsprechend Scheer, BT-Plenarprotokoll
20/21, 1687 (A).

19 Ausgenommen sind die zu Speicherzwecken genutzten Teile von
Anlagen für verflüssigtes Erdgas bzw. „Liquefied Natural Gas“ (LNG)
(§ 35a Abs. 2 S. 2 EnWG).

20 Der zu erreichende Füllstand beträgt am 1.10.2022 80%, am 1.11.
2022 90% und am 1.2.2023 noch 40%. Dabei war bereits am 1.8.2022
ein Füllstand nachzuweisen, der die Erreichung der vorstehenden
Füllstandsvorgaben nicht gefährdet (§ 35b Abs. 2 EnWG). Auf die im
Gesetzentwurf noch vorgesehene strikte Vorgabe von 65% zum 1.8.
2022 wurde in der finalen Gesetzesfassung verzichtet. Jedenfalls bei
ihrer Einhaltung wird man aber von der Erfüllung des Nachweises
ausgehen können, so wohl der Bericht des Ausschusses für Klima-
schutz und Energie, BT-Drs. 20/1144, 11, 16 (zu Nr. 2 lit. b bb) [zu
§ 35b Abs. 2]).

21 Siehe hierzu und zum Folgenden die Begründung zum Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/
1024, 14, 15. Kritisch zur Komplexität der gewählten Regelungs-
systematik Merk, NJW 2022, 2664, 2668 Tz. 30.

22 Zugleich wird dieser Begriff erstmals im EnWG legaldefiniert als „die
von den Fernleitungsnetzbetreibern mit der Wahrnehmung von Auf-
gaben des Netzbetriebs beauftragte bestimmte natürliche oder juris-
tische Person, die in einem Marktgebiet Leistungen erbringt, die zur
Verwirklichung einer effizienten Abwicklung des Gasnetzzugangs
durch eine Person zu erbringen sind“ (§ 3 Nr. 26a EnWG). In Deutsch-
land ist das derzeit die Trading Hub Europe (THE), siehe Verordnungs-
begründung, BT-Drs. 20/2985, 16, 22 (zu § 2); Nestle, BT-Plenar-
protokoll 20/26, 2233 (B).

23 Zum fehlenden Entscheidungsspielraum des Marktgebietsverant-
wortlichen siehe den Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und
Energie, BT-Drs. 20/1144, 11, 16 (zu Nr. 2 lit. b cc) aaa) [zu § 35c
Abs. 1] und bbb) [zu § 35c Abs. 2]).

24 Zum Begriff § 35c Abs. 1 EnWG.
25 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1024, 14, 24 (zu § 35c
Abs. 2).

26 Zum Begriff siehe die Begründung zumGesetzentwurf der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1024, 14, 15.

27 Habeck, BT-Plenarprotokoll 20/21, 1645 (C).



Deckung der voraussichtlichen Kosten herangezogen werden
können (§ 35e EnWG).

Die – für eine Evaluierung vorgesehenen (§ 35 f EnWG) und
vorerst bis Ende März 2025 befristeten (§ 35g EnWG) – Re-
gelungen sind mit dem „Gesetz zur Änderung des Energie-
wirtschaftsgesetzes zur Einführung von Füllstandsvorgaben
für Gasspeicheranlagen sowie zur Änderung von § 246 des
Baugesetzbuchs“28 am 30. April 2022 in Kraft getreten.29

2. Gesetz zur Änderung des
Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) (EnSiG-Novelle 1)

Ein noch deutlich weitergehendes Eingriffsinstrumentarium
hatte dann die Novelle des EnSiG zur Folge, die als unmittel-
bare Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine
erfolgte.30

Im Mittelpunkt der Änderungen an dem Ende 1974 verab-
schiedeten und bislang vor allem auf die Sicherstellung der
Erdölversorgung zugeschnittenen31 Gesetz stand die Schaf-
fung einer Möglichkeit, Unternehmen, die selbst oder durch
verbundene Unternehmen32 kritische Infrastrukturen33 im Sek-
tor Energie betreiben, unter Treuhandverwaltung zu stellen
(§ 17 EnSiG)34 oder sogar zu enteignen35 (§§ 18 ff. EnSiG).
Eine – zunächst auf längstens sechs Monate zu befristende –
Treuhandverwaltung kann angeordnet werden, wenn die kon-
krete Gefahr besteht, dass sonst das Unternehmen seine dem
Funktionieren des Gemeinwesens im Sektor Energie dienen-
den Aufgaben nicht erfüllen wird, und eine Beeinträchtigung
der Versorgungssicherheit droht. Im Rahmen der Treuhand-
verwaltung können die Stimmrechte aus den Unternehmens-
anteilen an eine Stelle des Bundes übergehen, der auch das
Recht zukommen kann, die Zusammensetzung der Geschäfts-
leitung zu bestimmen und ihr Weisungen zu erteilen. Ist eine
solche Treuhandverwaltung nicht hinreichend geeignet, um
das Funktionieren des Gemeinwesens im Sektor Energie zu
sichern und die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten,36

können zur Sicherung der Energieversorgung als Ultima Ra-
tio37 auch Enteignungen vorgenommen werden. Wenn es die
Versorgungssicherheit erlaubt, sind Unternehmen, deren An-
teile enteignet wurden, wieder zu privatisieren (vgl. § 20 Abs. 3
EnSiG).

Neu geschaffen wurde auch die Möglichkeit, zur Deckung des
lebenswichtigen Bedarfs an Energie bei einer unmittelbaren
Gefährdung der Energieversorgung durch Rechtsverordnung
befristete Abweichungen oder Ausnahmen für den Betrieb
insoweit relevanter Anlagen von bestimmten Vorschriften
des BImSchG, von Regelungen des BNatSchG in Bezug auf
Windenergieanlagen und von diversen Rechtsverordnungen
zuzulassen (§ 1 Abs.1 Nr. 5 EnSiG). Die Gesetzesmaterialien
nennen hier beispielhaft Abweichungen von der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und dem
BNatSchG, um eine höhere Stromerzeugung durch Windener-
gieanlagen u. a. auch nachts zu ermöglichen, sowie flexiblere
Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffen in Kohle- oder Gas-
kraftwerken.38

Weitere Änderungen dienen der Konkretisierung bzw. Ergän-
zung der Vorschriften aus der Gasversorgungssicherheitsver-
ordnung (EU) 2017/193839.

Insbesondere wurde eine Regelung für den Fall getroffen, dass
die Bundesnetzagentur nach Ausrufung der Alarmstufe40 oder
der Notfallstufe gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. b und Art. 11 Abs.1
dieser Verordnung eine erhebliche Reduzierung der Gesamt-
gasimportmengen nach Deutschland feststellt. Bei einer sol-
chen Angebotsverknappung können Gasimporteure ange-
sichts bestehender Lieferverpflichtungen auf eine teure Ersatz-
beschaffung angewiesen sein, durch die sie in eine finanzielle
Schieflage geraten, die sich im Stile einer Kettenreaktion auf

den gesamten Markt auswirken könnte.41 § 24 Abs.1 und 2
EnSiG gewähren deshalb allen von einer solchen Mengenre-
duzierung betroffenen Energieversorgungsunternehmen ent-
lang der Lieferkette42 das Recht, ihre Gaspreise gegenüber
ihren Kunden – nach vorheriger Mitteilung und unter Einräu-
mung eines außerordentlichen Kündigungsrechts – (grund-
sätzlich vorübergehend) auf ein angemessenes Niveau anzu-
passen.43 Die Grenzen dieses Anpassungsrechts sind insbeson-
dere überschritten, wenn die Anpassung die Mehrkosten einer
notwendig gewordenen Ersatzbeschaffung überschreitet. Die
Preisanpassungen sind von den Energieversorgungsunterneh-
men der Bundesnetzagentur anzuzeigen, die sie zusammenmit
dem BMWK im Rahmen eines Monitorings überwacht (§ 25
EnSiG).

Darüber hinaus wurde mit § 2a Abs.1 EnSiG auch eine Er-
mächtigungsgrundlage zum Erlass von Rechtsverordnungen
geschaffen, die zur Erfüllung der Verpflichtung zu Solidari-
tätsmaßnahmen nach Art. 13 der Gasversorgungssicherheits-
verordnung (EU) 2017/193844 dienen. Zur Vorbereitung und
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28 BGBl. 2022 I, 674.
29 Siehe zur etwas später erfolgten Ergänzung der Gasversorgungssi-

cherheitsverordnung (EU) 2017/1938 um Füllstandsvorgaben für die
Mitgliedstaaten Merk, NJW 2022, 2664, 2668 Tz. 31.

30 Vgl. die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21.

31 Krischer, BT-Plenarprotokoll 20/32, 2914 (B).
32 I.S. v. § 15 AktG.
33 I.S. v. § 2 Abs. 10 BSI-Gesetz.
34 Schon vor der EnSiG-Novelle war die Gazprom Germania GmbH, zu

deren Geschäftsfeldern der Energiehandel, der Gastransport und der
Betrieb von Gasspeichern gehört, am 4.4.2022 auf Grundlage von § 6
AWG unter die Treuhandschaft der Bundesnetzagentur gestellt wor-
den, siehe Bundesregierung, Pressemitteilung 211 v. 14.6.2022. Hie-
ran unmittelbar anknüpfend wurde die Bundesnetzagentur dann mit
Anordnung des BMWK vom 17.6.2022 auf Grundlage von § 17 EnSiG
als Treuhänderin des Unternehmens eingesetzt, das seit dem 20.6.
2022 als Securing Energy for Europe (SEFE) GmbH firmiert. Zur
Anordnung der Treuhandverwaltung gegenüber der Rosneft Deutsch-
land GmbH und der RN Refining & Marketing GmbH siehe BMWK,
Anordnung v. 14.9.2022, BAnz AT 16.09.2022 B1.

35 Enteignet werden können nicht nur Anteile an den betreffenden
Unternehmen, sondern auch sonstige Rechte, die Bestandteile der
Eigenmittel dieser Unternehmen sind, sowie Anteile an von diesen
Unternehmen abhängigen Unternehmen und sonstige Rechte, die
Bestandteile der Eigenmittel solcher abhängigen Unternehmen sind.

36 Insoweit reicht eine entsprechende Prognose aus, so dass eine Ent-
eignung auch unmittelbar erfolgen kann, siehe die Begründung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 37 (zu Art. 1 Nr. 16 [§ 18 EnSiG]).

37 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21.

38 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 31 f. (zu Art. 1 Nr. 4
lit. b aa) eee) [§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 und 5 – neu – EnSiG]).

39 Vertiefend zur Gasversorgungssicherheitsverordnung (EU) 2017/
1938 Ludwigs, NVwZ 2022, 1086, 1087 f.

40 Diese ist am 23.6.2022 erfolgt, siehe BMWK, Pressemitteilung „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ruft Alarmstufe des
Notfallplans Gas aus – Versorgungssicherheit weiterhin gewährleis-
tet“ v. 23.6.2022.

41 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 38 (zu Art. 1 Nr. 16
[§ 24 EnSiG]).

42 Betroffen sind Energieversorgungsunternehmen, wenn sich die Gas-
minderlieferungen konkret preislich innerhalb ihrer Lieferkette auf
sie auswirken, was neben dem Importeur selbst (jedenfalls in aller
Regel) auch alle ihm nachfolgenden Zwischenhändler und Gasliefe-
ranten umfasst, siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501,
21, 38 (zu Art. 1 Nr. 16 [§ 24 EnSiG]).

43 Kritisch dazuwegen der drohendenWeitergabe sprunghaft steigender
Gaskosten an Gewerbe und Privathaushalte mit den daraus folgenden
Verwerfungsgefahren Helfrich, BT-Plenarprotokoll 20/34, 3175 (D);
Lenz, BT-Plenarprotokoll 20/34, 3181 (B) und (C). Vertiefend zum
Preisanpassungsrecht nach § 24 EnSiG Kment, NJW 2022, 2880,
2882 f. Tz. 17 ff.; Säcker, N&R 2022, 274 (in diesem Heft).

44 Diesen Verpflichtungen zufolge muss Deutschland in einem Notfall
gemäß seinem Notfallplan die Gasversorgung von gewerblichen und



Umsetzung dieser sowie weiterer Maßnahmen der Gasversor-
gungssicherung wurde der Marktgebietsverantwortliche ver-
pflichtet, eine digitale Plattform zu errichten und zu betreiben
(§ 2b EnSiG), über welche marktbasierte und nicht marktba-
sierte Maßnahmen abgewickelt werden können.45 Diese Vor-
gabe wurde durch die Einfügung eines neuen § 1a in die
Gassicherungsverordnung konkretisiert und um einen Regis-
trierungszwang für die Bilanzkreisverantwortlichen, große
industrielle und gewerbliche Kunden sowie die Betreiber von
Fernleitungsnetzen und die Betreiber von Gasverteilernetzen
ergänzt. Diese „Sicherheitsplattform Gas“ ist inzwischen (am
29. September 2022) gestartet.46 Sofern Deutschland seiner-
seits im EU-Ausland um die Anwendung von marktbasierten
oder nicht marktbasierten Solidaritätsmaßnahmen bittet, hat
der Marktgebietsverantwortliche überdies künftig im Auftrag
der Bundesnetzagentur und im Einvernehmen mit dem BMWK
auf Rechnung des Bundes Gasmengen, die für die Versorgung
der durch Solidarität geschützten Kunden in Deutschland
notwendig sind, zu beschaffen oder die Beschaffung dieser
Gasmengen zu unterstützen und ihren Transport sicherzustel-
len (§ 2a Abs. 2 EnSiG).

Des Weiteren wurde mit dem Änderungsgesetz auch eine
Ermächtigung der Bundesnetzagentur vorgesehen, durch Fest-
legungen oder Genehmigungen Regelungen für den Zugang
zu Anlagen für verflüssigtes Erdgas („Liquefied Natural Gas“,
LNG) zu erlassen (§ 26 EnWG) und somit Rechts- und Pla-
nungssicherheit für diese Anlagen herzustellen, denen eine
entscheidende Rolle bei der zukünftigen Diversifizierung der
Gaslieferquellen beigemessen wird.47 Außerdem wurden die
Vorschriften über die Sicherung der Gasversorgung (siehe
soeben, unter 1.) um einen Genehmigungsvorbehalt für die
vorläufige oder endgültige Außerbetriebnahme oder Stillle-
gung einer Gasspeicheranlage, von Teilen einer Gasspeicher-
anlage oder des betreffenden Netzanschlusses am Fernlei-
tungsnetz ergänzt (§ 35h EnWG). Damit soll eine Verringerung
der Speicherkapazitäten in einer angespannten Versorgungs-
situation verhindert werden können.48

Das „Gesetz zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes
1975 und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften“49 ist
in seinen wesentlichen Teilen am 22. Mai 2022 und hinsicht-
lich der Änderung der Gassicherungsverordnung am 23. Mai
2022 in Kraft getreten.

3. Steuerentlastungsgesetz 2022

Mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022 hat der Gesetzgeber auf
die erheblichen Preiserhöhungen im Energiebereich reagiert
und die Bevölkerung sowohl finanziell als auch durch Steuer-
vereinfachungen entlastet. Dies erfolgte durch Änderungen im
EStG und im Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

Zur Entlastung sollten dabei fünf Maßnahmen beitragen:

1. Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrags bei der Einkom-
mensteuer um 200 Euro auf 1.200 Euro rückwirkend zum
1. Januar 2022: Mit dieser Änderung sollte eine unmittel-
bare Vereinfachung für die Steuerpflichtigen erzielt wer-
den. Da der vorgenommene Lohnsteuerabzug vom Arbeit-
geber grundsätzlich auch unterjährig zu korrigieren ist, trat
auch eine unmittelbare und zeitnahe steuerliche Entlastung
ein.50

2. Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 von derzeit
9.984 Euro um 363 Euro auf 10.347 Euro rückwirkend ab
dem 1. Januar 2022: Diese Anpassung diente dem teil-
weisen Ausgleich der kalten Progression, indem der Grund-
freibetrag entsprechend der tatsächlichen Inflationsrate für
2021 (3,1%) und auch einem Teil der für 2022 erwarteten
Inflationsrate (bislang nur i. H. v. 3%) erhöht wurde.51Auch

diese Änderung sollte sich bereits unterjährig durch eine
entsprechende Korrektur des Lohnsteuerabzugs auswirken.

3. Vorziehen der bis 2026 befristeten Anhebung der Entfer-
nungspauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer)
rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 auf 38 Cent: Diese
Anhebung war bisher für den 1. Januar 2024 vorgesehen
und ist bis Ende 2026 befristet. Damit erhöhte sich auch die
Mobilitätsprämie für Geringverdiener (§§ 101 ff. EStG),
deren Bemessungsgrundlage die erhöhte Entfernungspau-
schale darstellt, ebenfalls befristet bis 2026.

4. Zahlung einer einmaligen Energiepreispauschale i. H. v.
300 Euro für Erwerbstätige: Durch diese Pauschale sollten
die Härten, die durch die sprunghaft und drastisch gestie-
genen Energiekosten hervorgerufen wurden, kurzfristig
und sozial gerecht abgefedert werden.52 Die Energiepreis-
pauschale führt zu steuerpflichtigen Einkünften, ist jedoch
keine beitragspflichtige Einnahme. Durch die Steuerpflicht
der Energiepreispauschale soll dabei für eine sozial aus-
gewogene Kompensation der energiepreisbedingten Mehr-
belastung gesorgt werden. Anspruchsberechtigt sind unbe-
schränkt Steuerpflichtige i. S. d. § 1 Abs.1 EStG, die im
Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, § 15,
§ 18 oder aus § 19 Abs.1 S.1 Nr.1 EStG erzielen.

5. Einmalige Erhöhung des Kindergelds um 100 Euro als
Kinderbonus: Für jedes Kind, für das in mindestens einem
Monat im Jahr 2022 ein Anspruch auf Kindergeld besteht,
wurde der Kinderbonus zusammen mit dem normalen Kin-
dergeld ausgezahlt.

Das Steuerentlastungsgesetz 202253 ist grundsätzlich am
28. Mai 2022, z. T. aber – wie dargestellt – auch rückwirkend
zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

4. Energiesteuersenkungsgesetz (EnergieStSenkG)

Mit dem EnergieStSenkG als Teil des zweiten Entlastungs-
pakets wurde der sog. „Tankrabatt“ umgesetzt. Dieser sah eine
auf drei Monate – 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 –
befristete Absenkung der Energiesteuersätze für die im We-
sentlichen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe vor. Die
Steuersätze wurden dabei auf die Mindeststeuersätze der Ener-
giesteuerrichtlinie 2003/96/EG reduziert.

Hierfür wurden in das Energiesteuergesetz (EnergieStG) ein
neuer § 68 („Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzes-
vorschriften“) und in die Energiesteuerdurchführungsverord-
nung (EnergieStV) § 109a und § 109b als neue Vorschriften
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industriellen Gasverbrauchern reduzieren, um auf ein Solidaritäts-
ersuchen eines benachbarten EU-Mitgliedstaats hin Gas liefern zu
können, siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENund FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 32 (zu
Art. 1 Nr. 5 [§§ 2a und 2b – neu – EnSiG]).

45 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 32 (zu Art. 1 Nr. 5
[§§ 2a und 2b – neu – EnSiG]).

46 Die Plattform ist abrufbar unter http://www.sicherheitsplattform-
gas.de (zuletzt abgerufen am 11.10.2022).

47 Siehe dazu die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 39 (zu
Art. 2 Nr. 3 [§ 26 Abs. 1 EnWG]).

48 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1501, 21, 40 (zu Art. 2 Nr. 4
[§ 35h – neu – EnWG]).

49 BGBl. 2022 I, 730.
50 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1333, 7, 14 (zu Art. 2 Nr. 2
[§ 9a S. 1 Nr. 1 lit. a]).

51 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1333, 7, 12 (zu Art. 1 Nr. 1
[§ 32a Abs. 1]).

52 Bericht des Finanzausschusses, BT-Drs. 20/1765, 16, 23 (zu Art. 1
Nr. 6).

53 BGBl. 2022 I, 749.



eingefügt. Ziel des Gesetzes war es, die unvorhergesehene
Belastung von Bevölkerung und Wirtschaft durch die erheb-
lich gestiegenen Kraftstoffpreise kurzfristig abzufedern.

Bereits bestehende Steuerentlastungen sollten grundsätzlich
unverändert fortgelten. Eine Beibehaltung der Entlastungen
für den Öffentlichen Personennahverkehr (§ 56 EnergieStG)
und den Eigenverbrauch im Herstellerbetrieb (§ 47a Ener-
gieStG) zusätzlich zur temporären Absenkung hätte jedoch
die unionsrechtlich vorgeschriebenen Mindeststeuersätze un-
terschritten und wäre somit aus beihilferechtlichen Gründen
unzulässig gewesen.54 Diese beiden Bereiche waren daher von
der Absenkung ausgenommen.

Als Verbrauchsteuer ist die Energiesteuer darauf angelegt, dass
sie vom Steuerpflichtigen grundsätzlich auf den Endverbrau-
cher abgewälzt wird. Die Steuersenkungmusste also erst durch
entsprechende Preisgestaltung an der Tankstelle umgesetzt
werden. Im Ergebnis wurde die Steuerentlastung von den
Mineralölkonzernen wohl „zu sehr großen Teilen, wenn nicht
gar gänzlich an die Verbraucherinnen und Verbraucher wei-
tergegeben“.55

Das „Gesetz zur Änderung des Energiesteuerrechts zur tempo-
rären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe“56 ist am
1. Juni 2022 in Kraft getreten.

5. LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG)

Der Ausbau einer LNG-Importinfrastruktur stellt einen weite-
ren wichtigen Baustein in der Reaktion auf die z. T. bereits
erfolgte Beschränkung der Gasimportmengen aus Russland als
dem bisherigen Hauptursprungsland dar. Denn zum einen
kann Erdgas – gerade bei der Erzeugung von Wärmeenergie –
nur in sehr geringem Maße (bzw. nur mittel- und langfristig)
durch andere Energieträger ersetzt werden.57Und zum anderen
macht der Bezug von Erdgas aus ausländischen Quellen dessen
physischen Transport nach Deutschland erforderlich. Ein sol-
cher ist kurzfristig mangels umfassender Pipeline-Anbindung
möglicher Lieferstaaten in relevantem Umfang aber praktisch
nur möglich, wenn das Gas leitungsungebunden transportiert
wird. Damit steht verflüssigtes Erdgas – LNG – im Fokus der
Ersatzbeschaffungsbemühungen. LNG wird in der Regel per
Schiff nach Europa transportiert, dort regasifiziert und dann
über das bestehende Fernleitungsnetz weiterverteilt. Hierfür
werden in Deutschland bisher nicht vorhandene Anlandeter-
minals58 in Form entweder von schwimmenden Speicher- und
Regasifizierungseinheiten („Floating Storage and Regasifica-
tion Units“, FSRUs)59 oder von landgebundenen Anlagen sowie
Leitungen zur Anbindung dieser Terminals an die Gasversor-
gungsnetze (LNG-Anbindungsleitungen) benötigt. Die Errich-
tung derartiger Infrastruktur soll durch das LNGG beschleu-
nigt werden. Dies soll dadurch erreicht werden, dass alle
Zulassungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Vergabe
öffentlicher Aufträge und Konzessionen erheblich schneller
als nach bisheriger Rechtslage durchlaufen werden können,60

so dass LNG schnell in den deutschen Markt eingebunden
wird.61 Angesichts des Umstands, dass schwimmende Anlan-
determinals besonders kurzfristig benötigt werden, sind die
durch das LNGG geschaffenen Beschleunigungsmöglichkeiten
insoweit noch weiterreichend als in Bezug auf landgebundene
Terminals.62

Dabei ist der Anwendungsbereich des Gesetzes von vornherein
ausdrücklich auf sechs (künftige) Anlagenstandorte63 be-
schränkt (§ 2 Abs. 2 i. V.m. Anlage zum LNGG).64 Für die
dortigen Ausbauvorhaben werden die energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der Bedarf zur Gewährleistung der Versor-
gung der Allgemeinheit mit Gas gesetzlich festgestellt, so dass
eine entsprechende Planrechtfertigung vorliegt,65 und auch
ein insoweit überragendes öffentliches Interesse vorgegeben,

das mit hohem Gewicht in sämtliche Abwägungsentscheidun-
gen eingeht (§ 3 LNGG). Ist die beschleunigte Zulassung eines
konkreten Vorhabens geeignet, einen relevanten Beitrag zur
Bewältigung oder Abwendung einer Gasversorgungskrise zu
leisten, kann66 auf die Anwendung des UVPG verzichtet wer-
den,67 wobei Öffentlichkeit und Kommission vor Erteilung der
Zulassung(sentscheidung) zu informieren sind (§ 4 LNGG).
Darüber hinaus sieht das LNGG für weitere Gesetze Anwen-
dungsmaßgaben vor, die ebenfalls der Beschleunigung dienen
sollen:

Für das Genehmigungsverfahren68 nach dem BImSchG69 sowie
für die Planfeststellung und -genehmigung nach dem WHG70

werden u. a. Auslegungs- und Einwendungsfristen in Bezug
auf schwimmende Anlandeterminals und ggf. auch für zu-
gehörige Einrichtungen (wie insbesondere Anbindungsleitun-
gen) deutlich verkürzt (§§ 5, 7 LNGG). Bei der Zulassung
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54 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1741, 9, 13 (zu Art. 1 Nr. 2).

55 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Pressemitteilung „Tank-
rabatt wird bisher größtenteils weitergegeben“ v. 28.7.2022; siehe
aber auch etwas vorsichtiger BKartA, Pressemitteilung „Kraftstoff-
preise nach Wiederanhebung der Energiesteuer“ v. 8.9.2022.

56 BGBl. 2022 I, 810.
57 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15 (zu § 1). Siehe auch
Lenkert, BT-Plenarprotokoll 20/45, 4673 (D).

58 Bislang wurde LNG nur über Häfen in den Niederlanden und Belgien
nach Deutschland importiert, siehe Wenzel, BT-Plenarprotokoll 20/
37, 3667 (D).

59 Siehe zu diesen etwa die Begründung zum Gesetzentwurf der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742,
15, 16 (zu § 2 Abs. 1 Nr. 1).

60 Verfassungs- und unionsrechtliche Bedenken bei Hennig u. a.,
ZNER 2022, 355, 364.

61 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15, 16 (zu § 1).

62 Siehe den Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie,
BT-Drs. 20/1889, 5, 10 (zu Nr. 3 ff.).

63 Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade/Bützefleth, Hamburg/Moorburg,
Rostock/Hafen und Lubmin.

64 Skeptisch zur (als zu groß erachteten) Dimensionierung Hennig u. a.,
ZNER 2022, 355, 363. Vorhaben außerhalb des so abgesteckten
Anwendungsbereichs können ebenfalls realisiert werden, profitieren
dabei aber nicht von den besonderen Maßgaben des LNGG, siehe die
Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15, 17 (zu § 2 Abs. 2).

65 Siehe hierzu und zum Folgenden die Begründung zum Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/
1742, 15, 18 (zu § 3).

66 Dem Gesetzeswortlaut nach („hat . . . nicht anzuwenden“) ist die
Nichtanwendung obligatorisch. Die Gesetzesmaterialien – Begrün-
dung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15, 18 f. (zu § 4 Abs. 1 und 2) –
und der unionsrechtliche Hintergrund sprechen jedoch eher für eine
einschränkende Auslegung im Sinne einer behördlichen Abwei-
chungsbefugnis.

67 Der Gesetzgeber will damit von der Ausnahmemöglichkeit nach Art. 2
Abs. 4 der UVP-Richtlinie 2011/92/EU Gebrauch machen, siehe die
Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15, 18 (zu § 4 Abs. 1).

68 Die zu erteilende Genehmigung kann überdies grundsätzlich nur bis
2043 befristet werden, es sei denn, die Anlage ist für den Betrieb mit
Wasserstoff (und Derivaten) geeignet (§ 5 Abs. 2 LNGG), siehe hierzu
auch die Begründung zumGesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15, 16 (zu § 1)
(„wasserstoff-ready“). Kritisch zur Möglichkeit einer Genehmigung
bis 2043 Hennig u. a., ZNER 2022, 355, 363.

69 Die Maßgaben gelten nach § 5 Abs. 3 LNGG entsprechend für die
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 4 der Industriekläranlagen-Zulas-
sungs- und Überwachungsverordnung.

70 Für den wasserhaushaltsrechtlichen Versagungsgrund nach § 12
Abs. 1 Nr. 1WHGwird desWeiteren in Bezug auf alle LNG-relevanten
Anlagen die zumindest im Wege von Nebenbestimmungen herzu-
stellende Unschädlichkeit im Sinne einer Regelvermutung festgelegt
(§ 7 Nr. 4 LNGG). Dabei gehen die Gesetzesmaterialien von der Not-
wendigkeit entsprechender Auflagen und anderer Nebenbestimmun-
gen aus, siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/1742, 15, 22 (zu
§ 7 Nr. 4).



solcher (schwimmenden) Anlagen und zugehöriger Einrich-
tungen müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die ggf.
nach § 15 Abs. 2 BNatSchG erforderlich sein sollten, überdies
abweichend von § 17 Abs.1 BNatSchG nicht zugleich mit der
Zulassungsentscheidung, sondern können bis zu zwei Jahre
nach ihrem Erlass festgesetzt werden71 (§ 6 LNGG). Auch für
Planfeststellungsverfahren nach dem EnWG sind – in Bezug
auf alle LNG-relevanten Anlagen – verkürzte Auslegungs- und
Einwendungsfristen vorgesehen; darüber hinaus kann u. a.
eine vorläufige Besitzeinweisung bereits nach Ablauf der Ein-
wendungsfrist (und nicht erst, wie in § 44b Abs. 2 EnWG
vorgesehen, nach Abschluss des Anhörungsverfahrens ins-
gesamt) verlangt werden (§ 8 LNGG). Von den Beschleuni-
gungsmöglichkeiten des PlanSiG ist für Zulassungs- oder
Genehmigungsverfahren in Bezug auf LNG-spezifische Infra-
struktur Gebrauch zu machen, und zwar auch jenseits der
bestehenden Geltungsbeschränkungen dieses Gesetzes (§ 10
LNGG). Rechtsbehelfe gegen eine Zulassungsentscheidung für
ein LNG-Vorhaben haben auch dort, wo es bislang an einer
entsprechenden Regelung fehlte, keine aufschiebende Wir-
kung und entsprechende Anträge auf einstweiligen Rechts-
schutz müssen nicht nur innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung der Entscheidung gestellt, sondern auch begründet wer-
den (§ 11 LNGG). Die gerichtliche Zuständigkeit für sämtliche
Streitigkeiten über solche Vorhaben72 ist beim BVerwG kon-
zentriert (§ 12 LNGG).

Darüber hinaus enthält § 9 LNGG umfangreiche Bestimmun-
gen, die auf beschleunigte Vergabe- und Nachprüfungsver-
fahren bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Bezug
auf die Errichtung LNG-spezifischer Anlagen zielen. U. a.
entfallen die Pflicht zur vorrangigen Berücksichtigung mittel-
ständischer Interessen sowie diverse Informations- undWarte-
pflichten, wird die für bestimmte verordnungsrechtliche Er-
leichterungen erforderliche Dringlichkeit der Vergabe gesetz-
lich vermutet und das Nachprüfungsverfahren sowohl durch
Entscheidungsfristvorgaben beschleunigt als auch inhaltlich
durch Abwägungsvorgaben in Richtung der Beschleunigung
des Ausbaus der LNG-Infrastruktur beschränkt.

Das „Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten
Erdgases“,73 das in § 13 eine Übergangsregelung in Bezug auf
bereits vor seinem Inkrafttreten begonnene, aber noch nicht
abgeschlossene Zulassungs-, Vergabe- und Nachprüfungsver-
fahren enthält, ist am 1. Juni 2022 in Kraft getreten und im
Wesentlichen bis Ende Juni 2025 befristet (§ 14 Abs. 2 S.1
LNGG).

6. Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz (EKBG)74

und EnSiG-Novelle 2

Der Stärkung der Energieversorgungssicherheit durch eine
Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor diente dann
ein weiteres Legislativvorhaben, mit dem insbesondere die
Bereitstellung zusätzlicher erdgasunabhängiger Stromerzeu-
gungskapazitäten erreicht werden sollte.75 Hierzu wurden u. a.
neue Regelungen in §§ 50a ff. EnWG76 eingefügt:77

Diese umfassen zunächst eine Ermächtigung der Bundesregie-
rung, nach Ausrufung der Alarm- oder Notfallstufe für die
Gasversorgung durch Rechtsverordnung eine Teilnahme der
Betreiber von Anlagen, die in der Netzreserve vorgehalten
werden und kein Erdgas zur Erzeugung elektrischer Energie
einsetzen, also insbesondere Kohle- und Mineralölkraftwerke,
befristet (aber längstens bis Ende März 2024)78 am Strommarkt
zuzulassen (§ 50a EnWG). Zu diesem Zweck wird insbesondere
auch ein ggf. bestehendes Verbot der Kohleverfeuerung nach
§ 51 Abs.1 S.1 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes
(KVBG) ausgesetzt (§ 50a Abs. 3 EnWG). Darüber hinaus sind
Stilllegungsverbote für bestimmte Anlagen, die ansonsten

außer Betrieb genommen würden, vorgesehen (§ 50a Abs. 4
und 5 EnWG). Um die Voraussetzungen für eine befristete
Teilnahme am Strommarkt zu schaffen, wird für Kohle- und
Mineralölkraftwerke aus der Netzreserve außerdem eine
Pflicht zur Betriebsbereitschaft und Brennstoffbevorratung79

vorgeschrieben (§ 50b EnWG). Unter dem Vorbehalt einer
entsprechenden beihilferechtlichen Genehmigung der Kom-
mission80 dürfen bis Ende März 2024 auch im Einzelnen
bezeichnete Braunkohlekraftwerke,81 die z. T. eigentlich be-
reits unmittelbar vor der endgültigen Stilllegung zum 1. Ok-
tober 2022 standen, nicht stillgelegt werden. Sie werden statt-
dessen unter entsprechender Vergütung der Anlagenbetreiber
(§ 50d Abs. 5 ff. EnWG) als Reserveanlagen in eine sog. Ver-
sorgungsreserve überführt (§ 50d Abs.1 EnWG). Auch deren
befristete Teilnahme am Strommarkt kann im Falle einer Ver-
sorgungskrise von der Bunderegierung durch Rechtsverord-
nung zugelassen werden, wenn die Maßnahmen nach § 50a
EnWG nicht ausreichen (§ 50d Abs. 2 EnWG). Diese Reserve-
anlagen müssen 240 Stunden nach Inkrafttreten einer solchen
Verordnung betriebsbereit sein (§ 50d Abs. 3 EnWG). Einzel-
heiten des Verfahrens zur befristeten Teilnahme am Strom-
markt nach §§ 50a ff. EnWG kann die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung festlegen (§ 50e Abs.1 EnWG).

Der Gesetzgeber hat sich aber nicht darauf beschränkt, Erdgas
für die Stromerzeugung dadurch einzusparen, dass er die
Rahmenbedingungen dafür schafft, die Nachfrage nach elek-
trischem Strom durch den Einsatz von erdgasunabhängigen
Erzeugungskapazitäten (in weiterem Umfang) zu decken. Er
hat überdies die Voraussetzungen dafür geschaffen, durch
rechtliche Vorgaben den Einsatz von Erdgas zur Stromerzeu-
gung unmittelbar zu begrenzen. Die konkrete Ausgestaltung
hat er dabei der Bundesregierung überlassen und sie in § 50f
EnWG ermächtigt, nach Ausrufung der Alarm- oder Notfall-
stufe für die Gasversorgung durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zur reaktiven und befristeten Gaseinsparung zu
erlassen. Das umfasst insbesondere die Ermächtigung, den
Betrieb von Anlagen, in denen elektrische Energie durch den
Einsatz von Erdgas erzeugt wird, ggf. unter Gewährung eines
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71 Mit ihrer Umsetzung ist dann innerhalb von drei Jahren nach der
Festsetzung zu beginnen (§ 6 Nr. 2 LNGG).

72 Das schließt auch ggf. notwendige Genehmigungen nach dem
BImSchG ausdrücklich mit ein (§ 12 Nr. 2 LNGG).

73 BGBl. 2022 I, 802.
74 Zum Begriff etwa Rimkus, BT-Plenarprotokoll 20/45, 4670 (D) und

4671 (B).
75 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/2356, 13.
76 Die auf dieser Grundlage getroffenen Maßnahmen sind bis zum 12.7.

2023 zu evaluieren (§ 50j EnWG).
77 Durch die Streichung von § 13 Abs. 1b EnWG wurde außerdem die

Mindestfaktorregelung für Strom aus der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) aufgehoben, umGas in KWK-Anlagen einzusparen und dauer-
hafte Anreize für eine flexible und netzdienliche Fahrweise dieser
Anlagen zu setzen, siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/
2356, 13, 20 (zu Art. 1 Nr. 2). Die Dauer, für die ein aufgrund ver-
ordnungsrechtlicher Verpflichtung vorzuhaltender Energieträgervor-
rat ausreichen muss (§ 50 Nr. 1 EnWG), wurde von 30 auf 60 Tage
erweitert.

78 Der Anlagenbetreiber kann die befristete Teilnahme am Strommarkt
vorzeitig beenden, dann aber mit der betreffenden Anlage vorbehalt-
lich einer abweichenden verordnungsrechtlichen Regelung auch
nicht mehr an den Strommarkt zurückkehren (§ 50c EnWG).

79 Die grundsätzlich am Standort der Anlage zu lagernden (§ 50b Abs. 3
EnWG) Vorräte müssen für 30 Kalendertage beim Einsatz von Kohle
und für zehn Kalendertage beim Einsatz von Mineralöl ausreichen
(§ 50b Abs. 2 Nr. 1 EnWG).

80 Siehe § 50d Abs. 9 EnWG, Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes v. 8.7.2022
(Fn. 95). Die Kommission hat die Genehmigung mittlerweile erteilt,
siehe Kommission, Pressemitteilung IP/22/5919 v. 30.9.2022.

81 Es handelt sich dabei um die Blöcke E und F des Kraftwerks Nieder-
außem, die Blöcke E und F des Kraftwerks Jänschwalde und Block C
des Kraftwerks Neurath.



entsprechenden Ausgleichs (§ 50f Abs. 1 S. 2 Nr. 4 EnWG)
rechtlich zu begrenzen oder sogar auszuschließen (§ 50f Abs.1
S. 2 Nr. 2 EnWG).

Ergänzend zu diesen Maßnahmen in Bezug auf den Kraft-
werkseinsatz hat der Gesetzgeber außerdem Regelungen zur
Flexibilisierung der Gasbelieferung getroffen (§ 50g EnWG),
um eine effektive Allokation der vorhandenen Gasmengen aus
dem Markt sicherzustellen.82 Hierzu wurden Weiterveräuße-
rungsverbote für nicht verbrauchte Mindestabnahmemengen
in Verträgen mit Letztverbrauchern nunmehr von Gesetzes
wegen ausdrücklich für unwirksam erklärt und Gasgroßver-
brauchern ein Anspruch auf Rückgabe nicht abgenommener
Gasmengen gegenüber dem Lieferanten eingeräumt. Darüber
hinaus wurden Gaslieferanten verpflichtet, den von ihnen
belieferten (in der Regel sehr großen) Letztverbrauchern mit
registrierender Leistungsmessung (RLM) jährlich zum 1. Ok-
tober eine Vertragsanalyse zur Verfügung zu stellen, mit der
das Potential einer Beteiligung am Gasgroßhandelsmarkt
transparent gemacht werden soll (§ 50h EnWG).

Neben diesen Ergänzungen des energierechtlichen Kernbe-
stands im EnWG wurde durch das Änderungsgesetz aber ins-
besondere83 auch das EnSiG (dazu oben, unter 2.) noch um-
fassend geändert und ergänzt (EnSiG-Novelle 2):

So wurde die in § 1 Nr. 5 EnSiG vorgesehene Möglichkeit
befristeter Ausnahmen von rechtlichen Vorgaben auf drei
weitere Rechtsverordnungen (einschließlich der auf ihnen be-
ruhenden Technischen Regeln) erstreckt, eine Entschädigungs-
regelung für enteignete Gasspeichermengen (§ 11a EnSiG) und
die Befugnis des BMWK geschaffen, bei unter Treuhandver-
waltung stehenden Kapitalgesellschaften durch Verwaltungs-
akt – ggf. entschädigungspflichtige – Kapitalmaßnahmen an-
zuordnen (§ 17a EnSiG), um damit nötigenfalls eine Fortfüh-
rung des Unternehmens zu ermöglichen.84

Auch die Regelung zu den Preisanpassungsrechten bei ver-
minderten Gasimporten in § 24 EnSiG wurde noch einmal
erheblich überarbeitet, wenn auch letzten Endes in erster Linie
zu Klarstellungszwecken.85 In einem neuen § 26 EnSiG wurde
die Bundesregierung überdies ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung das Preisanpassungsrecht durch Anordnung eines
finanziellen Ausgleichs zugunsten der Gasimporteure zu er-
setzen, der durch eine saldierte Preisanpassung finanziert wird
und in der Rechtsverordnung im Einzelnen auszugestalten
ist.86 Damit sollte eine solidarische Verteilung von Preiserhö-
hungen ermöglicht und eine direkte Preisweitergabe idealer-
weise vermieden werden.87 Hierbei handelt es sich also um die
Ermächtigungsgrundlage für die sog. „Gasumlage“ (dazu un-
ten, unter 9.).

Als Instrument zur Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit88 (und damit zum Schutz der Gaskunden) wurde außerdem
die Ausübung von Leistungsverweigerungsrechten durch
Energieversorgungsunternehmen, die mit dem Ausfall oder
der Reduzierung von Gaslieferungen begründet wird, während
der Alarm- oder Notfallstufe für die Gasversorgung unter
einen grundsätzlichen89 Vorbehalt der Genehmigung durch
die Bundesnetzagentur gestellt (§ 27 EnSiG).90

In § 29 EnSiG wurde überdies eine sehr ausführliche Regelung
geschaffen, die es Betreibern kritischer Energieinfrastrukturen
ermöglicht, unter erleichterten Bedingungen durch Stabilisie-
rungsmaßnahmen des Bundes unterstützt zu werden, damit
auf diese Weise eine positive Fortbestehensprognose (oder die
durchfinanzierte Abwicklung des Unternehmens) möglich
ist.91

Schlussendlich wurde eine weitreichende Verordnungser-
mächtigung der Bundesregierung92 vorgesehen, die auf die
Vermeidung einer unmittelbaren Gefährdung oder Störung der
Energieversorgung insbesondere im Falle einer drohenden

Knappheit von Kohle, Erdgas oder Erdöl93 zielt und damit
Maßnahmen bereits vor dem Krisenfall ermöglicht.94 Gegen-
stand entsprechender Rechtsverordnungen können dabei
(1.) die Einsparung und Reduzierung des Verbrauchs von
Energieträgern, elektrischer Energie und sonstigen Energien,
(2.) der schienengebundene Transport dieser Güter (und von
Großtransformatoren) sowie (3.) weitere befristete Ausnahmen
von im Einzelnen festgelegten Rechtsvorschriften zur Sicher-
stellung der Energieversorgung sein (§ 30 Abs.1 EnSiG).

Das materiell in Bezug auf §§ 50a ff. EnWG (auf unterschied-
liche Endzeitpunkte zwischen 2023 und 2024) befristete (§ 121
EnWG) „Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur
Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer
drohenden Gasmangellage durch Änderungen des Energie-
wirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vor-
schriften“95 ist in seinen wesentlichen Teilen am 12. Juli 2022
in Kraft getreten.

7. Stromangebotsausweitungsverordnung (StaaV)

Von der mit dem EKBG neu geschaffenen Ermächtigung, eine
befristete Teilnahme der Betreiber von nicht erdgasabhängi-
gen Anlagen in der Netzreserve am Strommarkt zuzulassen
(siehe dazu soeben, unter 6.), hat die Bundesregierung un-
mittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes Gebrauch gemacht.
Durch Rechtsverordnung hat sie eine solche Teilnahme – auch
für Anlagen, die erst noch in die Netzreserve überführt wer-
den96 – am Strommarkt erlaubt (§ 1 Abs.1 StaaV), solange die
Alarm- oder Notfallstufe für die Gasversorgung gilt (§ 1 Abs. 2
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82 Hierzu und zum Folgenden: Begründung zum Gesetzentwurf der
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/
2356, 13, 26 (zu Art. 1 Nr. 5 [zu § 50g neu Abs. 1 und 2]).

83 Darüber hinaus wurden u. a. in §§ 31a ff. BImSchG zusätzliche
Möglichkeiten der zuständigen Behörden vorgesehen, im Falle ent-
sprechender Brennstoffmangellagen aufgrund des dann ggf. erfor-
derlichen Wechsels zu schwefelreicheren Brennstoffen befristete Ab-
weichungen von bestimmten Emissionsgrenzwerten zuzulassen.

84 Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, BT-Drs. 20/
2664, 1, 17 (zu Art. 4 Nr. 7). Vertiefend Kment, NJW 2022, 2880,
2880 ff. Tz. 3 ff.

85 Siehe den Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie,
BT-Drs. 20/2664, 1, 18 (zu Art. 4 Nr. 8).

86 Vertiefend Kment, NJW 2022, 2880, 2883 f. Tz. 32 ff.
87 Scheer, BT-Plenarprotokoll 20/47, 4992 (B) und (C).
88 Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, BT-Drs. 20/

2664, 1, 20 (zu Art. 4 Nr. 9 [§ 27]).
89 Einer Genehmigung bedurfte es nicht, wenn das Energieversorgungs-

unternehmen gegenüber der Bundesnetzagentur nachwies, dass eine
Ersatzbeschaffung, unabhängig von den Kosten, unmöglich war oder
der Handel mit Gas für das deutsche Marktgebiet an der European
Energy Exchange ausgesetzt war (§ 27 Abs. 1 S. 2 EnSiG).

90 Vertiefend Kment, NJW 2022, 2880, 2884 Tz. 43 ff. Auf den Geneh-
migungsvorbehalt bezogene Nachteilsausgleichsansprüche wurden
in § 28 EnSiG geregelt. Beide Vorschriften sind aber schon wieder
aufgehoben worden, siehe unten, unter 17.

91 Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, BT-Drs. 20/
2664, 1, 21 (zu Art. 4 Nr. 9 [§ 29]). VertiefendKment, NJW2022, 2880,
2884 f. Tz. 46 ff.

92 Diese kann auf das BMWK übertragen werden (§ 30 Abs. 3 EnSiG).
93 Wann eine solche drohende Knappheit insbesondere anzunehmen ist,

wird in § 30 Abs. 2 EnSiG geregelt. Im Erdgassektor ist das z. B. beim
Ausruf der Frühwarnstufe für die Gasversorgung der Fall. Diese
wurde bereits am 30.3.2022 ausgerufen, siehe BMWK, Pressemittei-
lung „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ruft Früh-
warnstufe des Notfallplans Gas aus – Versorgungssicherheit weiter-
hin gewährleistet“ v. 30.3.2022.

94 Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, BT-Drs. 20/
2664, 1, 22 (zu Art. 4 Nr. 9 [§ 30]). VertiefendKment, NJW2022, 2880,
2885 Tz. 51 ff.

95 BGBl. 2022 I, 1054.
96 Siehe dazu die Verordnungsbegründung, S. 4, 6 (zu § 1 Abs. 1),

abrufbar unter https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/V/
verordnung-zur-befristeten-ausweitung-des-stromerzeugungsange
bots-durch-anlagen-aus-der-netzreserve.pdf?__blob=publicationFi
le&v=8 (zuletzt abgerufen am 11.10.2022).



StaaV) und längstens bis zum 30. April 2023 (§ 1 Abs. 3
StaaV).

Die „Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeu-
gungsangebots durch Anlagen aus der Netzreserve“97 ist am
14. Juli 2022 in Kraft getreten (§ 2 StaaV).

8. EEG-Ausbausofortmaßnahmengesetz

Kein spezifisch auf die Bewältigung der Energiekrise zuge-
schnittenes, aber auch in ihrem Kontext zu sehendes Vorhaben
bildete dann das sehr umfassende Gesetz zu Sofortmaßnah-
men für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien.98 Für die namensgebende Ausbaubeschleunigung wurde
hierdurch der gesetzlich vorgegebene Anstieg des Anteils der
erneuerbaren Energien am deutschen Bruttostromverbrauch
bis 2030 von 65% auf 80% angehoben (§ 1 Abs. 2 EEG 2023)
und das Ziel einer nahezu klimaneutralen Stromversorgung
von 2050 auf 2035 vorgezogen.99 Hierfür wurden die Ausbau-
pfade und Ausschreibungsmengen für die einzelnen Techno-
logien festgelegt und deutlich angehoben, für Windenergie an
Land etwa auf ein Ausbauniveau von 10 Gigawatt (GW) pro
Jahr und für Solarenergie auf ein Niveau von 22 GW pro Jahr.
Das überragende öffentliche Interesse an der Nutzung erneu-
erbarer Energie und der damit verbundene Beitrag zur öffent-
lichen Sicherheit wurden explizit gesetzlich vorgeben (§ 2 EEG
2021) und damit als Abwägungsbelange etwa für Planungs-
entscheidungen weiter gestärkt (aber auch nicht unüberwind-
bar gemacht)100. Mit einer Vielzahl weiterer Detailmaßnahmen
(wie etwa der Erhöhung von Vergütungen, der Verbesserung
der Rahmenbedingungen für Dach- und Freiflächensolaranla-
gen oder der Stärkung von Wind- und Solarprojekten von
Bürgerenergiegesellschaften), durch die Umstellung der Fi-
nanzierung des EEG-Förderbedarfs von der Belastung des
Strompreises mit einer EEG-Umlage101 auf ein Sondervermö-
gen „Energie- und Klimafonds“ und durch die vereinheitli-
chende und vereinfachende Bündelung der verbleibenden
Umlageregelungen im Stromsektor in einem neuen Energie-
finanzierungsgesetz (EnFG) soll der Ausbau der erneuerbaren
Energie entbürokratisiert, flexibilisiert und insgesamt deutlich
beschleunigt werden. Darüber hinaus wurden explizite Rege-
lungen zur Erzeugung von Strom aus „Grünem Wasserstoff“,
also aus elektrochemisch durch den Verbrauch von Strom aus
erneuerbaren Energien hergestelltem Wasserstoff (§ 3 Nr. 27a
EEG 2021), geschaffen (§ 28e, § 39p, § 39q, § 88f, § 93 EEG
2021). Umfassend neu gestaltet wurde auch die Vorschrift des
§ 14a EnWG102 zu Vereinbarungen über die netzorientierte
Steuerung103 von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (wie
Wärmepumpen, privaten Ladepunkten für Elektromobile oder
Nachtspeicherheizungen [§ 14a Abs. 3 EnWG]) oder von Netz-
anschlüssen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (steu-
erbare Netzanschlüsse).104

Ausdrücklich mit dem Krieg in der Ukraine und dem massiven
Preisanstieg für fossile Brennstoffe wurden dann allerdings
Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) begründet,
die erst im parlamentarischen Verfahren vorgesehen wurden
und darauf zielen, durch kurzfristig umsetzbare Maßnahmen
zusätzliches Energieeinsparpotential im Gebäudebereich zu
heben.105 Diesbezüglich wurden u. a. der sog. EH-55-Standard
hinsichtlich des zulässigen Primärenergiebedarfs als gesetz-
licher Neubaustandard verankert (§ 15 Abs.1, § 18 Abs.1 S.1
GEG) und der Bezug von Fernwärme aus Großwärmepumpen
(statt etwa aus Wärmeerzeugern mit fossilen Energien) ver-
einfacht (§ 22 Abs. 2 S. 3 GEG).

Das „Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten
Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen
im Stromsektor“106 ist zwar in Teilen bereits (u. a. in Bezug auf
die Änderungen am EEG 2021) am 29. Juli 2022 in Kraft

getreten, wird aber in seinen wesentlichen Teilen erst am
1. Januar 2023 in Kraft treten.

9. Gaspreisanpassungsverordnung (GasPrAnpV)

Ein weiteres Regelwerk – diesmal in Form einer Rechtsver-
ordnung – zielte dann unmittelbar auf die preislichen Kon-
sequenzen, die sich aus der sukzessiven Verringerung der
Gasimportmengen durch Russland ergeben. Die Mehrkosten
der deshalb notwendig gewordenen Ersatzbeschaffung kön-
nen die Gasimportunternehmen nicht selbst tragen, ohne das
Risiko erheblicher Verluste und damit letzten Endes eines
Marktaustritts zulasten des gesamten Systems der Versorgung
mit Erdgas einzugehen. Der Gesetzgeber hatte mit § 24 EnSiG
zwar die Möglichkeit geschaffen, entsprechende Mehrkosten
der Ersatzbeschaffung an die Vertragspartner entlang der
Lieferkette weiterzureichen (siehe dazu oben, unter 2.). Die
Bundesregierung fürchtete jedoch Unterbrechungen dieser
Weitergabe (mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen
für die Liquidität der betroffenen Marktteilnehmer) und er-
achtete vor allem eine ungleiche Kostenanlastung allein ge-
genüber den Kunden der von Gasimporten aus Russland ab-
hängigen Versorgungsunternehmen als zufällig und damit
vermeidenswert.107 Sie machte deshalb von der Ermächtigung
in § 26 EnSiG (siehe dazu oben, unter 6.) Gebrauch. Auf dieser
Grundlage erließ sie eine Rechtsverordnung, mit der das ge-
setzlich vorgesehene Preisanpassungsrecht in § 24 EnSiG
durch einen finanziellen Ausgleich ersetzt wurde, der durch
eine saldierte Preisanpassung finanziert wird, die sog. „Gas-
umlage“ bzw. (juristisch korrekt) „Gasbeschaffungsumlage“
(vgl. § 1 Abs.1 GasPrAnpV). Diese saldierte Preisanpassung
sollte dabei in der Saldierungsperiode zwischen dem 1. Okto-
ber 2022 und dem 1. April 2024 (jeweils 6 Uhr) vorgenommen
werden (§ 1 Abs. 2 GasPrAnpV), wohingegen das Preisanpas-
sungsrecht nach § 24 EnSiG seit Inkrafttreten der Verordnung
nicht mehr ausgeübt werden durfte.108

Im rechtlichen Ausgangspunkt erhielten zunächst die Gas-
importeure,109 die von der erheblichen Reduzierung der Gas-
importmengen unmittelbar betroffen sind,110 grundsätzlich
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97 BAnz AT 13.07.2022 V1.
98 Siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung,

BT-Drs. 20/1630, 136: „Die mit diesem Gesetz forcierte Beschleuni-
gung des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist . . . auch in An-
betracht der aktuellen Krise in Europa geopolitisch und ökonomisch
geboten.“; siehe auch a. a. O., S. 138.

99 Siehe hierzu und zum Folgenden auch das Vorblatt zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung, BT-Drs. 20/1630, 1, 2 ff., sowie ausführ-
licher die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung,
BT-Drs. 20/1630, 136, 137 ff.

100 Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 20/
1630, 136, 159 (zu Art. 1 Nr. 2).

101 Siehe zur vorherigen Absenkung der diesbezüglichen Kostenbelas-
tung auch bereits das „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen
durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die
Letztverbraucher“, BGBl. 2022 I, 747.

102 Zur bisherigen Regelung und ihren Defiziten etwa Lange/Hofmann,
N&R 2022, 13, 16.

103 Diese kann über wirtschaftliche Anreize, über Vereinbarungen zu
Netzanschlussleistungen und über die Steuerung einzelner steuer-
barer Verbrauchseinrichtungen erfolgen (§ 14a Abs. 1 S. 2 EnWG).

104 Zustimmend Hennig u. a., ZNER 2022, 355, 365.
105 Hierzu und zum Folgenden: Bericht des Ausschusses für Klimaschutz

und Energie, BT-Drs. 20/2656, 1, 49 ff. (zu Art. 18a).
106 BGBl. 2022 I, 1237.
107 Siehe das Vorblatt zur Verordnung der Bundesregierung, BT-Drs. 20/

2985, 1, 2 und 3; Verordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16, 17.
108 Siehe Verordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16.
109 Der Anspruch war dabei auf solche Gasimporteure beschränkt, die

ihren Sitz in der EU, im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR), im
Vereinigten Königreich oder in der Schweiz haben (§ 2 Abs. 1 S. 3
GasPrAnpV).

110 Ausdrücklich ausgenommen waren Gasimporteure, die selbst zu-
gleich andere Gasimporteure beliefern und die zur Reduzierung der
Gasimportmengen beitragen, indem sie fest kontrahierte Gasmengen



einen Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich der Mehr-
kosten einer Ersatzbeschaffung111 (§ 2 Abs.1 S.1 GasPrAnpV),
sofern die entsprechenden Gasbezugsverträge vor dem 1. Mai
2022 abgeschlossen wurden (§ 2 Abs. 2 S. 3 GasPrAnpV).112

Dieser Ausgleichsanspruch richtete sich gegen den Marktge-
bietsverantwortlichen (§ 2 Abs. 3 GasPrAnpV). Seine Berech-
nung erfolgte nach den Vorgaben in der Anlage der Verord-
nung (§ 2 Abs. 4 GasPrAnpV). ImWesentlichen sollte dabei die
Menge ersatzbeschafften Gases mit der Differenz zwischen
dem Preis der Ersatzbeschaffung und dem im Beschaffungs-
vertrag vereinbarten Preis (jeweils mengengewichtet) multi-
pliziert werden,113 wobei der Gasimporteur jedoch einen Ei-
genanteil von 10% an den Mehrkosten selbst zu tragen gehabt
hätte. Auf Antrag des Gasimporteurs (und nach erbrachtem
Nachweis in Bezug auf die Anspruchsvoraussetzungen, § 2
Abs. 5 GasPrAnpV) hätte der Marktgebietsverantwortliche den
Ausgleich114 an den Gasimporteur für abgeschlossene Monate
binnen zehn Werktagen zahlen müssen (§ 2 Abs. 6 S. 1 f.
GasPrAnpV). Der Ausgleichsanspruch wäre ausgeschlossen
gewesen, soweit Anträge später als einen Monat nach Ablauf
des jeweiligen Liefermonats eingehen (materielle Ausschluss-
frist) (§ 2 Abs. 6 S. 8 GasPrAnpV). Darüber hinaus setzte die
Geltendmachung des Anspruchs eine erstmalige Anzeige beim
Marktgebietsverantwortlichen voraus, die bis zum 13. August
2022 erfolgen musste,115 und bis jeweils zum fünften Werktag
die monatliche Übermittlung einer Prognose der voraussicht-
lichen Höhe der Ausgleichsansprüche für den verbleibenden
Teil der Saldierungsperiode (§ 2 Abs. 8 GasPrAnpV). Bis zum
15. Werktag eines Monats hätten Gasimporteure Abschlags-
zahlungen für den Folgemonat beantragen können (§ 2 Abs. 9
GasPrAnpV), die für die ersten beidenMonate der Saldierungs-
periode (Oktober und November 2022) allerdings nicht vor
dem 31. Oktober 2022 fällig geworden wären.116

Zur Deckung der ihm durch dieses Finanzierungssystem ent-
stehenden Kosten wäre der Marktgebietsverantwortliche be-
rechtigt gewesen, diese Kosten ab dem 1. Oktober 2022 auf die
Bilanzkreisverantwortlichen im Marktgebiet umzulegen (§ 3
Abs.1 GasPrAnpV). Diese Gasbeschaffungsumlage wäre auf
die täglich aus einem Bilanzkreis physisch ausgespeisten Gas-
mengen für Entnahmestellen mit registrierender Leistungs-
messung (RLM)117 und für solche mit Standardlastprofilen118

erhoben worden (§ 3 Abs. 2 GasPrAnpV).119 Die Gasbeschaf-
fungsumlage wäre dabei monatlich auf Grundlage der dem
jeweiligen Bilanzkreis zuzuordnenden Gasmengen abgerech-
net worden (§ 6 Abs.1 GasPrAnpV), und zwar spätestens zwei
Monate nach dem jeweiligen Abrechnungsmonat, mit der
Folge der Fälligkeit120 innerhalb von zehn Tagen nach Rech-
nungsstellung (§ 6 Abs. 2 GasPrAnpV).121 Dementsprechend
sollte die erstmalige Abrechnung der Umlage im Dezember
2022 für den Leistungsmonat Oktober 2022 erfolgen.122 Auch
wenn insoweit keine rechtliche Verpflichtung bestand, war mit
einer Weitergabe der Belastung an die Gasverbraucher durch
die Bilanzkreisverantwortlichen zu rechnen.123

Die Höhe der Umlage wurde unter Berücksichtigung der für die
Saldierungsperiode prognostizierten Kosten im Zusammen-
hang mit den Ausgleichsansprüchen und der prognostizierten
Gasmengen ermittelt (§ 4 Abs. 2 GasPrAnpV) und war bis zum
15. August 2022 vom Marktgebietsverantwortlichen auf
seiner WWW-Seite zu veröffentlichen (§ 4 Abs. 1 und 2
GasPrAnpV). Sie hätte danach 2,419 Cent pro Kilowattstunde
(ct/kWh) betragen.124 Eine Anpassung aufgrund einer an die
aktuelle Kosten- und Erlösentwicklung aktualisierten Prog-
nose wäre mit Wirkung zum Beginn des übernächsten Monats
nach dem Monat der Veröffentlichung (bis zum 15. Kalender-
tag) möglich gewesen (§ 4 Abs. 4 GasPrAnpV).

Den Marktgebietsverantwortlichen hätte neben diversen
Transparenzvorgaben (§ 7 GasPrAnpV) die Verpflichtung

getroffen, ein saldiertes Preisanpassungskonto zu führen, auf
dem die im Zusammenhang mit der Ausgleichszahlung ent-
stehenden Kosten125 und Erlöse126 in saldierter Form gebucht
werden (Umlagekonto) (§ 4 Abs. 3 GasPrAnpV). Am Ende der
Saldierungsperiode verbleibende Überschüsse wären anteilig
auszuzahlen gewesen, Unterdeckungen entsprechend durch
Nachforderungen auszugleichen (§ 5 Abs. 4 GasPrAnpV).

Die „Verordnung nach § 26 des Energiesicherungsgesetzes
über einen finanziellen Ausgleich durch eine saldierte Preis-
anpassung“,127 deren Überwachung der Bundesnetzagentur
oblag (§ 8 GasPrAnpV), ist am 9. August 2022 in Kraft ge-
treten. Sie ist aber unmittelbar nach dem Beginn ihrer prak-
tischen Anwendung am 1. Oktober 2022 durch eine Aufhe-
bungsverordnung vom 3. Oktober 2022128 mit Rückwirkung
zum 9. August 2022 wieder außer Kraft gesetzt worden (siehe
unten, unter III. 3.).
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nach Deutschland unter vor dem 1.5.2022 geschlossenen Verträgen
nicht an andere Gasimporteure liefern (§ 2 Abs. 1 S. 2 GasPrAnpV).

111 Zu den diesbezüglichen Einzelheiten siehe § 2 Abs. 2 GasPrAnpV.
112 Bei einem Abschluss von Lieferverträgen nach diesem Datum musste

mit dem Ausbleiben der Lieferung gerechnet werden, siehe die Ver-
ordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16, 21 (zu § 2). Das ist zwar
richtig, scheint angesichts des Ziels der Verordnung, den kosten-
bedingten Ausfall wichtiger Gasimportunternehmen zu vermeiden,
aber nicht unbedingt ein zwingender Differenzierungsgrund zu sein.

113 Siehe die Verordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16, 26 (zur
Anlage).

114 Die Zahlung wäre unter dem Vorbehalt der (um angemessene Durch-
setzungskosten verringerten) Rückzahlung erfolgt, soweit der Gas-
importeur Ersatzansprüche wegen der Notwendigkeit der Ersatzbe-
schaffung erfolgreich durchsetzen kann, was er mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns prüfen und ggf. versuchen müsste, ande-
renfalls 20% des insgesamt erhaltenen Ausgleichs an den Markt-
gebietsverantwortlichen zurückzahlen gewesen wären (§ 2 Abs. 7
GasPrAnpV).

115 In dieser Frist haben insgesamt 12 Unternehmen eine solche Meldung
vorgenommen (AXPO Solutions AG, DXT Commodities S.A., EWE
Trading GmbH, ENET Energy SA, Gunvor Group Ltd., RWE Supply &

Trading GmbH, OMV Gas Marketing & Trading GmbH, SEFE Marke-
ting & Trading Ltd., Uniper SE, Vitol SA, VNG Handel & Vertrieb
GmbH und WIEH GmbH), siehe THE, FAQ Gasbeschaffungsumlage
und Gasspeicherumlage, 2022, S. 3.

116 Siehe hierzu die Einfügung von § 2 Abs. 9. S. 5 GasPrAnpV, die auch
vor ihrem Inkrafttreten gestellte Anträge erfasst, durch die Ände-
rungsverordnung v. 19.9.2022, BAnz AT 19.09.2022 V2. Diese Re-
gelungwurdemit Blick auf die laufende Prüfung von Einzelfragen bei
der Gasbeschaffungsumlage für erforderlich erachtet, siehe die Ver-
ordnungsbegründung, BT-Drs. 20/3434, 6.

117 Dabei handelt es sich typischerweise um große Industriekunden u. ä.
118 Dabei handelt es sich typischerweise um Haushaltskunden und klei-

nere Unternehmenskunden.
119 Transitmengen und Exporte wären daher nicht belastet worden, siehe

die Verordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16, 23 (zu § 3).
120 Nur offensichtliche Fehler der Abrechnung hätten zur (zumindest

temporären) Zahlungsverweigerung berechtigt und eine Aufrech-
nung mit Forderungen gegen den Marktgebietsverantwortlichen wä-
re nicht zulässig gewesen (§ 6 Abs. 3 GasPrAnpV).

121 Im Fall von Zahlungsrückständen hätte unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Recht zur Kündigung des Bilanzkreisvertrags bestan-
den (siehe im Einzelnen § 6 Abs. 4 GasPrAnpV).

122 THE (Fn. 115), S. 4.
123 Verordnungsbegründung, BT-Drs. 20/2985, 16, 17.
124 THE, Pressemitteilung „Gasbeschaffungsumlage ab Oktober 2022“ v.

15.8.2022.
125 Diese hätten neben den Zahlungen aus Ausgleichsansprüchen und

diesbezüglichen Abschlagszahlungen u. a. bestimmte Mehrkosten
umfasst, die dem Marktgebietsverantwortlichen durch das Aus-
gleichssystem entstanden wären (vgl. im Einzelnen die abschließende
Aufzählung in § 5 Abs. 2 GasPrAnpV).

126 Diese hätten insbesondere die Einnahmen der Marktgebietsverant-
wortlichen durch die Gasbeschaffungsumlage sowie Rückzahlungen
der Gasimporteure auf Abschlags- und Ausgleichszahlungen umfasst
(siehe im Einzelnen die formal abschließende, aber durch Nr. 3 ma-
teriell geöffnete Aufzählung in § 5 Abs. 3 GasPrAnpV).

127 BAnz AT 08.08.2022 V1.
128 Verordnung zur Aufhebung der Gaspreisanpassungsverordnung,

BAnz AT 03.10.2022 V1.



10. Energiesicherungstransportverordnung (EnSiTrV)

Die erhebliche Verringerung der Gasimportmengen sowie der
Boykott russischen Erdöls und russischer Kohle macht die
Ersatzbeschaffung von Primärenergieträgern und in deren
Folge eine Anpassung der Transportrouten zu den Kraftwerken
und anderen Großverbrauchern erforderlich.129 Dieser Trans-
port erfolgt in erheblichem Umfang über das Schienennetz.
Dessen Kapazitäten sind allerdings in weiten Teilen durch
Trassenzuweisungen für den (jährlichen) Netzfahrplan gebun-
den (§§ 50 ff. ERegG). Dieser ist nicht auf den kurzfristigen
Transportbedarf in Folge der Energiekrise vorbereitet. Hierauf
hat der Verordnungsgeber mit einer auf die neue Ermächti-
gungsgrundlage in § 30 EnSiG (dazu oben, unter 6.) gestützten
Rechtsverordnung reagiert.

Diese definiert ein Energiekorridor-Netz („EnKo-Netz“), auf
dem schienengebundene Transporte von Erdöl und Erdöler-
zeugnissen sowie von sonstigen festen, flüssigen und gasför-
migen Energieträgern oder von sonstigen Energien mit plane-
rischem Vorrang abzuwickeln sind, soweit dies zur Gewähr-
leistung der Versorgung mit Energieträgern erforderlich ist130

(§ 1 Abs.1 und 2 EnSiTrV).131 Umgesetzt wird der Vorrang
insbesondere durch eine Koordinierung mit bestehenden Nut-
zungsverträgen, die einer Kapazitätszuweisung entgegenste-
hen (§ 3 Abs. 3 EnSiTrV).132 Wenn eine einvernehmliche Rege-
lung nicht möglich ist, sind die Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen sogar berechtigt, die entgegenstehenden Zugtrassen
oder Kapazitätsnutzungen in Serviceeinrichtungen (in diskri-
minierungsfreier Weise) zu kündigen (nach Möglichkeit ver-
bundenmit demAngebot einer alternativen Nutzungsmöglich-
keit) (§ 3 Abs. 4 EnSiTrV). Die vorrangigen Transporte (sowie
notwendige Vor- und Nachläufe) sind überdies von den Vor-
schriften des SchlärmschG befreit (§ 1 Abs. 6 EnSiTrV). Die
Bundesnetzagentur überwacht die Einhaltung dieser Regelun-
gen (§ 4 EnSiTrV) ex post.133 Haftungsrisiken der Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen werden bei uneingeschränkter
Geltung der §§ 11, 12 EnSiG134 jenseits grob fahrlässiger
oder vorsätzlicher Pflichtverletzungen ausgeschlossen (§ 5
EnSiTrV).

Die „Verordnung zur priorisierten Abwicklung von schienen-
gebundenen Energieträgertransporten zur Sicherung der Ener-
gieversorgung“135 ist am 30. August 2022 in Kraft getreten und
wird (vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung) mit Ablauf
des 28. Februar 2023 wieder außer Kraft treten (§ 7 EnSiTrV).

11. Kurzfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung (EnSikuMaV)

Während die GasPrAnpV (oben, unter 9.) auf die preislichen
Folgen des Ausfalls von Erdgasimporten zielte, soll eine wei-
tere Rechtsverordnung unmittelbar zur Einsparung von Ener-
gie beitragen (und somit u. a. die benötigte Erdgasimportmen-
ge verringern). Sie macht – wie die EnSiTrV (dazu soeben,
unter 10.) – von der neuen Ermächtigungsgrundlage in § 30
EnSiG (siehe dazu oben, unter 6.) Gebrauch und enthält Vor-
gaben zur Energieeinsparung in insgesamt drei Bereichen: in
Privathaushalten, in öffentlichen Nichtwohngebäuden und in
Unternehmen (vgl. § 1 EnSikuMaV).

In Bezug auf Privathaushalte wurden dabei folgende Regelun-
gen getroffen:

– Mietvertragliche Vereinbarungen über Wohnraum,136 die
den Mieter zur Gewährleistung einer Mindesttemperatur
verpflichten, werden von Gesetzes wegen ausgesetzt (§ 3
Abs.1 S.1 EnSikuMaV), was allerdings nicht von der Ver-
pflichtung entbindet, durch angemessenes Heiz- und Lüf-
tungsverhalten Schäden an derMietsache vorzubeugen (§ 3
Abs.1 S. 2 f. EnSikuMaV).

– Jenseits zwingend notwendiger therapeutischer Anwen-
dungen ist die Beheizung von privaten Schwimm- und
Badebecken mit Gas oder mit Strom aus dem Stromnetz
untersagt (§ 4 EnSikuMaV).137

Für öffentliche Nichtwohngebäude, also nicht überwiegend
zum Wohnen bestimmte (§ 2 Nr. 5 i. V.m. Nr. 4 EnSikuMaV)
Gebäude im Eigentum oder in der Nutzung durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts138 (§ 2 Nr. 3 EnSikuMaV),
sind – mit bestimmten Ausnahmen139 – folgende Vorgaben
vorgesehen:

– Die Beheizung von Gemeinschaftsflächen, die nicht dem
Aufenthalt von Personen dienen,140 ist grundsätzlich un-
tersagt (§ 5 Abs.1 EnSikuMaV).

– Es werden je nach Tätigkeitsart zwischen 12 und 19 Grad
Celsius gestaffelte Höchstwerte für die Lufttemperatur in
Arbeitsräumen vorgegeben, die durch Heizen nicht über-
schritten werden dürfen (§ 6 Abs.1 und 2 EnSikuMaV). Die
bisher geltenden Mindestwerte wurden damit (weitestge-
hend) um je ein Grad Celsius abgesenkt und als Höchst-
temperaturen festgelegt.141

– Dezentrale Trinkwassererwärmungsanlagen (wie etwa
Durchlauferhitzer), deren Betrieb überwiegend zum
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129 Siehe auch die Verordnungsbegründung, S. 19 („Um eine unmittel-
bare Gefährdung oder Störung der Energieversorgung in Deutschland
zu vermeiden ist . . . auch eine abweichende logistische Planung von
Energieträgertransporten erforderlich geworden.“), abrufbar unter
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/energiesi
cherungstransportverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=10 (zu-
letzt abgerufen am 11.10.2022).

130 In § 1 Abs. 3 EnSiTrV wird konkretisiert, wann eine solche Erforder-
lichkeit gegeben ist.

131 Eine entsprechende, aber jedenfalls ihrem Wortlaut nach nicht auf
das „EnKo-Netz“ beschränkte Vorrangregelung besteht für den
Transport von Großtransformatoren (§ 2 EnSiTrV).

132 Der Wortlaut von § 3 Abs. 3 EnSiTrV und die auf unvereinbare
„Anmeldungen“ abstellende Verordnungsbegründung (Fn. 129), S. 24
(zu § 3 Abs. 3), erwecken den Eindruck, als ob diese Koordinierungs-
pflicht (und damit auch die daran anknüpfende Kündigungsbefugnis)
(nur) bei der Erstellung des Netzfahrplans bestünde („bei der Fahr-
planerstellung“). Das steht allerdings im Widerspruch zu § 3 Abs. 1
EnSiTrV, dem zufolge es in § 3 Abs. 2 und 4 EnSiTrV umMaßnahmen
bei der Anmeldung vorrangiger Transporte „außerhalb der Erstellung
des Netzfahrplans“ geht. Auch Sinn und Zweck der Verordnung – die
Ermöglichung solcher Transporte, die zur Sicherstellung der Ener-
gieversorgung kurzfristig notwendig werden –, sprechen dafür, dass
§ 3 Abs. 3 EnSiTrV nicht auf die Erstellung des Netzfahrplans be-
schränkt ist, ja, diesen Fall letzten Endes eigentlich gar nicht im Blick
hat.

133 Verordnungsbegründung (Fn. 129), S. 25 (zu § 4).
134 Verordnungsbegründung (Fn. 129), S. 25 (zu § 5).
135 BAnz AT 29.08.2022 V1. Ausführlich zu dieser Verordnung auch

Ring, N&R 2022, 298 (in diesem Heft).
136 Dies umfasst ausdrücklich auch Mietverhältnisse, die vor dem 1.9.

2022 begründet wurden (§ 3 Abs. 2 EnSikuMaV).
137 Der Verordnungsgeber geht davon aus, dass (sonst) insgesamt

560 000 private Schwimm- und Badebecken in der kälteren Jahreszeit
mehrmals wöchentlich bis täglich genutzt würden, siehe die Ver-
ordnungsbegründung, S. 20 (zu § 4), abrufbar unter https://www.
bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ensikumav.pdf?__blob=publi
cationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 11.10.2022).

138 Diesen gleichgestellt sind Gebäude im Eigentum oder in der Nutzung
einer juristischen Person des Privatrechts oder rechtsfähigen Perso-
nengesellschaft, soweit die Person öffentliche Aufgaben der Daseins-
vorsorge erbringt und unter der finanziellen oder politischen Kon-
trolle einer Gebietskörperschaft steht. Das erfasst beispielsweise pri-
vatrechtlich organisierte Verkehrsbetriebe oder Abfallentsorger,
siehe die Verordnungsbegründung (Fn. 137), S. 18 (zu § 2 Nr. 3).

139 Wichtige Ausnahmen gelten insbesondere für medizinische und
Pflegeeinrichtungen sowie Schulen und Kindertagesstätten (§ 5
Abs. 2, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 3 EnSikuMaV).

140 Gemeint sind also etwa Treppenhäuser, Flure und Eingangshallen,
nicht aber Teeküchen, Pausenräume, Kantinen, Umkleideräume, Toi-
lettenräume, Vortragssäle oder Konferenzräume, siehe die Verord-
nungsbegründung (Fn. 137), S. 18 (zu § 2 Nr. 6) und 20 (zu § 5 Abs. 1).

141 Verordnungsbegründung (Fn. 137), S. 22 (zu § 6 Abs. 1). Siehe die
Gegenüberstellung bei Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV), Fachbereich AKTUELL FBVW-504 v. 7.9.2022, S. 4.



Händewaschen vorgesehen ist, sind grundsätzlich auszu-
schalten (§ 7 Abs.1 EnSikuMaV).

– In zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen sind die
Warmwassertemperaturen auf das Niveau zu beschränken,
das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
erforderlich ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionel-
len zu vermeiden (§ 7 Abs. 2 EnSikuMaV).

Ohne explizite Beschränkung auf öffentliche und/oder Nicht-
wohngebäude ist überdies die Beleuchtung von Gebäuden
und Baudenkmälern von außen grundsätzlich142 verboten
(§ 8 EnSikuMaV).

In Unternehmen soll schließlich durch folgende Maßnahmen
zur Energieeinsparung beigetragen werden:

– Energieversorgungsunternehmen wurden verpflichtet, von
ihnen mit Gas oder Wärme belieferten Letztverbrauchern in
Wohngebäuden grundsätzlich bis zum 30. September
2022, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2022 bestimm-
te Informationen über den bisherigen Energieverbrauch
und die diesbezüglichen Energiekosten, über die voraus-
sichtlichen künftigen Energiekosten und über das bei einer
durchgängigen Verringerung der Raumtemperatur um
1 Grad Celsius zu erwartende Einsparungspotential mit-
zuteilen und diese Informationen bei einem erheblichen
Anstieg des Preisniveaus innerhalb eines Monats erneut zur
Verfügung zu stellen (§ 9 Abs.1 EnSikuMaV).

– Sofern die Versorgungsunternehmen diese Informationen
den Eigentümern von leitungsgebunden mit Gas oder Wär-
me versorgten Wohngebäuden mitgeteilt haben,143 sind
diese in differenzierter Art und Weise zu deren Weiterlei-
tung an die Nutzer bzw. Mieter verpflichtet: Bei Wohn-
gebäuden mit weniger als zehn Wohneinheiten sind die
Eigentümer lediglich zur unverzüglichen Weiterleitung der
erhaltenen Informationen an die Mieter verpflichtet. Bei
Wohngebäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten wur-
den die Eigentümer verpflichtet, die Informationen sowie
zusätzliche wohneinheitsspezifische Informationen den
Nutzern grundsätzlich bis zum 31. Oktober 2022, spätes-
tens aber bis zum 31. Januar 2023 mitzuteilen (§ 9 Abs. 2
EnSikuMaV). Zusätzlich mussten sie den Nutzern bis zum
31. Oktober 2022 bestimmte Angaben zu Informations-
quellen über im Einzelnen näher bezeichnete Energie-
sparmöglichkeiten zur Verfügung stellen (§ 9 Abs. 3
EnSikuMaV).

– In beheizten Geschäftsräumen des Einzelhandels ist das
dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssys-
temen grundsätzlich untersagt (§ 10 EnSikuMaV).

– Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbean-
lagen wurde von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages grund-
sätzlich144 untersagt (§ 11 EnSikuMaV).

– Die für öffentliche Nichtwohngebäude nach § 6 EnSiku-
MaV festgelegten Höchstwerte für die Lufttemperatur gel-
ten für Arbeitsräume in Arbeitsstätten als Mindesttempera-
turwerte (§ 12 EnSikuMaV). Eine entsprechende Absen-
kung der Raumtemperatur wird damit nicht vorgegeben,
aber ermöglicht.145

Die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über
kurzfristig wirksame Maßnahmen“146 ist am 1. September
2022 in Kraft getreten und wird mit Ablauf des 28. Februar
2023 wieder außer Kraft treten (§ 13 EnSikuMaV).

12. Mittelfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung (EnSimiMaV)

In dieselbe Richtung wie die EnSikuMaV,147 aber mit einem
etwas gestreckteren zeitlichen Horizont zielt eine weitere Ver-
ordnung, die parallel zu jener vorbereitet und erlassen wurde.
Auch diese beruht auf der neuen Ermächtigungsgrundlage in

§ 30 EnSiG (siehe oben, unter 6.). Inhaltlich setzt sie an zwei
Stellschrauben an: an technischen Energieeinsparmaßnahmen
in Gebäuden und an dem Energiemanagement in Unterneh-
men (§ 1 EnSimiMaV).

Die Regelungen in erstgenanntem Kontext richten sich z. T.
sehr weitgehend an alle Eigentümer von Gebäuden, in denen
Anlagen zur Wärmeerzeugung durch Erdgas genutzt werden.
Das betrifft neben gewerblich genutzten Immobilien insbe-
sondere auch rund 50% der Wohnungen in Deutschland.148

Die jeweiligen Eigentümer (sowie ggf. mit demAnlagenbetrieb
beauftragte Dritte) sind grundsätzlich149 verpflichtet, eine Hei-
zungsprüfung durchführen150 und die Heizungsanlage des
Gebäudes optimieren zu lassen (§ 2 Abs.1 EnSimiMaV). Dabei
enthält § 2 Abs. 2 EnSimiMaV eine gesetzliche Regelvermu-
tung dafür, welche Maßnahmen zur Optimierung notwendig
sind, sofern die Heizungsanlage insoweit nicht bereits optimal
eingestellt ist.151 Das geht von der Beseitigung grober Fehl-
einstellungen in Bezug auf Vorlauftemperatur oder Heizkurve
über die Aktivierung diverser Anlagenabschaltungen oder
-absenkungen (etwa Nachtabsenkung, Sommerabschaltung
usw.) und die Absenkung der Heizgrenztemperatur bis zur
Absenkung der Warmwassertemperatur (wenn auch unter
Berücksichtigung geltender Gesundheitsschutzregelungen).
Die Optimierung und damit erst recht die ihr vorgelagerte
Prüfung152 sind bis zum 15. September 2024 durchzuführen,
nach Möglichkeit (aber nicht zwingend) im Rahmen ohnehin
stattfindender Tätigkeiten wie etwa bei regelmäßigen War-
tungsarbeiten (§ 2 Abs. 3 EnSimiMaV). Darüber hinaus ist
grundsätzlich in sehr großen Gebäuden153 mit Gaszentralhei-
zungssystemen ein hydraulischer Abgleich bis zum 30. Sep-
tember 2023 und in großen Wohngebäuden154 bis zum
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142 Ausnahmen bestehen für Sicherheits- und Notbeleuchtung (§ 8 Abs. 1
S. 1 EnSikuMaV), die kurzzeitige Beleuchtung bei Kulturveranstal-
tungen und Volksfesten (wie Weihnachtsmärkten, siehe die Verord-
nungsbegründung [Fn. 137], S. 24 [zu § 8 Abs. 2]) (§ 8 Abs. 1 S. 2
EnSikuMaV) und in Ermangelung kurzfristiger Alternativen auch zur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder Abwehr anderer Ge-
fahren (§ 8 Abs. 2 EnSikuMaV).

143 Das wird der Fall sein, wenn die Mieter nicht direkt einen Vertrag mit
dem Versorgungsunternehmen geschlossen haben, vgl. die Verord-
nungsbegründung (Fn. 137), S. 24 (zu § 9 Abs. 1).

144 Ausnahmen gelten insbesondere dann, wenn die Beleuchtung aus
Sicherheitsgründen erforderlich ist und nicht kurzfristig durch andere
Maßnahmen ersetzt werden kann, was nach Einschätzung des Ver-
ordnungsgebers für Beleuchtungseinrichtungen in Form von be-
leuchteten Werbeträgern an Fahrgastunterständen oder Wartehallen,
Haltepunkten und Bahnunterführungen sowie für die Beleuchtung
von Tankstellen und von Nebenbetrieben an den Bundesautobahnen
während der jeweiligen Öffnungszeiten gilt, siehe die Verordnungs-
begründung (Fn. 137), S. 27 (zu § 11).

145 Verordnungsbegründung (Fn. 137), S. 27 (zu § 12).
146 BGBl. 2022 I, 1446.
147 Siehe das Vorblatt zur Verordnung der Bundesregierung,

BR-Drs. 407/22, 1, 2: „Durch die Maßnahmen werden Einsparungen
von jährlich 21 Terawattstunden an Erdgas (hydraulischer Abgleich
und Heizungsprüfung) bewirkt.“

148 Siehe dazu oben, in Fn. 5. Insgesamt gibt es in Deutschland ca.
14 Millionen Gasheizungen, siehe die Verordnungsbegründung,
BR-Drs. 407/22, 6, 9 und 13 (zu § 2).

149 Zu den Ausnahmen, etwa bei ergebnisloser Durchführung einer ver-
gleichbaren Prüfung in der Zeit zwischen dem 1.10.2020 und dem
1.10.2022, siehe § 2 Abs. 5 EnSimiMaV.

150 Die Prüfung ist von einer fachkundigen Person wie insbesondere
einem Schornsteinfeger, bestimmten Handwerkern oder bestimmten
Energieberatern durchzuführen (§ 2 Abs. 4 EnSimiMaV).

151 Verordnungsbegründung, BR-Drs. 407/22, 6, 14 (zu § 2 Abs. 2).
152 Siehe auch die Verordnungsbegründung, BR-Drs. 407/22, 6, 13 (zu

§ 2).
153 Das betrifft Nichtwohngebäude im Anwendungsbereich des GEG ab

1000 Quadratmetern beheizter Fläche und Wohngebäude mit min-
destens zehn Wohneinheiten. In Deutschland gibt es rund 480 000
solcher Gebäude, siehe die Verordnungsbegründung, BR-Drs. 407/22,
6, 15 (zu § 3).

154 Das betrifft Wohngebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten. In
Deutschland gibt es rund 500 000 solcher Gebäude (die nicht bereits



15. September 2024 durchzuführen (§ 3 EnSimiMaV). Bei
einem solchen Abgleich wird der Heißwasserzufluss durch
eine optimale Koordinierung der Anlagenkomponenten so
reguliert, dass alle Heizkörper im Gebäude mit der richtigen
Menge an Heizwasser versorgt und damit alle Räume gleich-
mäßig sowie energiesparend beheizt werden.

Die in der Verordnung vorgesehenenMaßnahmen zur Energie-
einsparung in der Wirtschaft konzentrieren sich – ohne dass
dies im Verordnungswortlaut selbst in dieser Eindeutigkeit
zum Ausdruck käme – auf Unternehmen, die gesetzlich zur
Durchführung von Energieaudits nach § 8 des Gesetzes über
Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnah-
men (EDL-G) verpflichtet sind bzw. diese Pflicht durch Ener-
gie- oder Umweltmanagementsysteme erfüllen.155 Das sind
nach § 8 i. V.m. § 1 Nr. 4 EDL-G nur solche Unternehmen,
die keine Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) i. S. d. KMU-Empfehlung 2003/361/EG sind.
Diese Unternehmen müssen grundsätzlich alle konkret in
Energieaudits oder im Rahmen eines Energiemanagementsys-
tems identifizierten und als wirtschaftlich durchführbar be-
werteten156 Maßnahmen innerhalb von 18 Monaten umsetzen,
um die Energieeffizienz in ihrem Unternehmen unverzüglich
zu verbessern (§ 4 Abs. 1 S.1 f. EnSimiMaV) und sich die
Umsetzung bzw. Nichtumsetzung mangels Wirtschaftlichkeit
durch einen unabhängigen Dritten bestätigen lassen (§ 4
Abs. 2 EnSimiMaV). Eine wichtige Ausnahme von dieser Ver-
pflichtung157 gilt für Unternehmen, deren durchschnittlicher
Jahresgesamtenergieverbrauch innerhalb der letzten drei
Jahre weniger als zehn Gigawattstunden betrug (§ 4 Abs. 4
EnSimiMaV).

Die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über
mittelfristig wirksame Maßnahmen“158 ist am 1. Oktober 2022
in Kraft getreten und wird mit Ablauf des 30. September 2024
wieder außer Kraft treten (§ 5 EnSimiMaV). Für die Durch-
setzung der in ihr enthaltenen Verpflichtungen sind keine
spezifischen Befugnisse vorgesehen, so dass sie sich nach
den allgemeinen zivil- und öffentlich-rechtlichen Grundsät-
zen richtet.159

13. Kurzfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenänderungsverordnung (EnSikuMaÄV)

Bereits am 29. September 2022 und damit nur vier Wochen
nach Inkrafttreten der EnSikuMaV (dazu oben, unter 11.) hat
die Bundesregierung Nachbesserungen an dieser Energieein-
sparverordnung beschlossen.

Mit diesen wird das Beheizverbot für private Schwimm- und
Badebecken über die bereits bestehenden Ausnahmen hinaus
eingeschränkt, soweit es zur Abwehr von Schäden an der
Beckenanlage erforderlich ist (§ 4 S. 2 EnSikuMaV-neu),160

insbesondere also, um das Becken ggf. frostfrei zu halten.
Darüber hinaus wird der Wortlaut von § 8 EnSikuMaV, der das
Beleuchtungsverbot generell auf alle „Gebäude“ erstreckt hat-
te (siehe dazu bereits oben, unter 11.), in systematisch stimmi-
ger Weise auf „öffentliche Nichtwohngebäude“ beschränkt
und die Verbotsausnahme ausdrücklich auf „die Beleuchtung
anlässlich traditioneller und religiöser Feste“ erstreckt. Die
Informationspflichten des § 9 EnSikuMaV wurden auf dieje-
nigen Wärmelieferanten beschränkt, „die in erheblichem Um-
fangWärme aus Gas erzeugen“,161 und auch in weiteren Details
konkretisiert. Zu guter Letzt wurde die Nutzungsbeschränkung
für beleuchtete Werbeanlagen in § 11 EnSikuMaV auf den
Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr (statt wie ursprünglich 16 Uhr)
des Folgetages beschränkt und eine Ausnahme für den Betrieb
von Werbeanlagen während der Öffnungszeiten, die als Hin-
weise auf Gewerbe oder Beruf am selben Ort dienen, sowie für

den Betrieb von Werbeanlagen während Sport- und Kultur-
veranstaltungen hinzugefügt.

Die „Verordnung zur Änderung der Kurzfristenergieversor-
gungssicherungsmaßnahmenverordnung“162 ist am 1. Oktober
2022 in Kraft getreten.

14. Stromangebotsausweitungsänderungsverordnung
(StaaÄV)

Ebenfalls am 29. September 2022 hat die Bundesregierung
Änderungen an der StaaV (dazu oben, unter 7.) beschlossen.
Insbesondere hat sie die Teilnahme der nicht gasabhängigen
Kraftwerke aus der Netzreserve am Strommarkt nunmehr bis
zum 31. März 2024 erlaubt (Art. 1 Nr. 2 Abs.1 StaaÄV) und
damit die bisher am 30. April 2023 ablaufende Frist um bei-
nahe ein Jahr verlängert. Zugleich hat sie festgelegt, dass die
Erlaubnis vorher endet, wenn die Alarm- oder Notfallstufe für
die Gasversorgung aufgehoben wird, dann aber erst nach einer
Übergangsfrist bis zum Ablauf des letzten Tages des auf den
Tag der Aufhebung folgenden Quartals (längstens jedoch bis
zum 31. März 2024) (Art. 1 Nr. 2 Abs. 2 StaaÄV). Durch beide
Maßnahmen soll die Planungssicherheit für die Betreiber er-
höht und damit ein etwaiges Hindernis für die Terminver-
marktung beseitigt werden.163

Die „Verordnung zur Änderung der Stromangebotsauswei-
tungsverordnung“164 ist am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten.

15. Versorgungsreserveabrufverordnung (VersResAbV)

Mit einer weiteren Rechtsverordnung hat die Bundesregierung
schließlich von der durch § 50d Abs. 2 S. 2 EnWG eröffneten
Möglichkeit Gebrauch gemacht, die befristete Teilnahme der
Braunkohlekraftwerke aus der Versorgungsreserve am Strom-
markt zuzulassen (siehe dazu oben, unter 6.). Denn nach
Einschätzung des Verordnungsgebers sind die Anlagen, die
aufgrund von § 50a EnWG befristet am Strommarkt teilneh-
men, nicht ausreichend, um die Versorgung mit Gas stabil zu
gewährleisten.165

Der Einsatz der Reserveanlagen ist danach bis zum 30. Juni
2023 zulässig oder, wird die Alarm- oder die Notfallstufe für
die Gasversorgung vorher aufgehoben, nach Ablauf einer
Übergangsfrist bis zum Ablauf des letzten Tages des auf den
Tag der Aufhebung folgenden Quartals, längstens jedoch bis
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sehr große Wohngebäude mit mindestens zehn Wohneinheiten sind),
siehe die Verordnungsbegründung, BR-Drs. 407/22, 6, 16 (zu § 3).

155 Verordnungsbegründung, BR-Drs. 407/22, 6, 7.
156 Als wirtschaftlich durchführbar gilt eine Maßnahme nach § 4 Abs. 1

S. 3 EnSimiMaV, wenn sich nach maximal 20% der Nutzungsdauer
ein positiver Kapitalwert ergibt.

157 Zur weiteren Ausnahme (nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftige
Anlagen mit spezielleren Energieeffizienzanforderungen) siehe § 4
Abs. 3 EnSimiMaV.

158 BGBl. 2022 I, 1530.
159 Verordnungsbegründung, BR-Drs. 407/22, 6, 7.
160 Können Schäden auf andere, energiesparendere Weise vermieden

werden, sind solche Möglichkeiten vorrangig umzusetzen, siehe die
Verordnungsbegründung, S. 4, 6 (zu Art. 1 Nr. 2), abrufbar unter
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/kurzfristen
ergieversorgungssicherungsma%C3%9Fnahmenverordnung.pdf?__
blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 11.10.2022).

161 Ein solcher erheblicher Umfang soll ab einem Anteil von 10% der
eingesetzten Energieträger anzunehmen sein, siehe die Verordnungs-
begründung (Fn. 160), S. 6 (zu Art. 1 Nr. 4).

162 BAnz AT 30.09.2022 V2.
163 Siehe die Verordnungsbegründung, S. 4, abrufbar unter https://www.

bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/stromangebotsauswei
tungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abge-
rufen am 11.10.2022).

164 BAnz AT 30.09.2022 V1.
165 Verordnungsbegründung, S. 4, abrufbar unter https://www.bmwk.de

/Redaktion/DE/Downloads/Energie/versorgungsreserveabrufverord
nung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 11.10.
2022).



zum 30. Juni 2023 (§ 1 Abs. 3 VersResAbV). Eine darüber
hinausgehende Befristung setzt nach Einschätzung des Ver-
ordnungsgebers eine weitere beihilferechtliche Genehmigung
durch die Kommission166 voraus, für die sich Deutschland
nötigenfalls rechtzeitig einsetzen werde.167

Die „Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeu-
gungsangebots durch Anlagen aus der Versorgungsreserve“168

ist am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten.

16. Temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes
auf Gaslieferungen

Als eine weitere Maßnahme, um die Belastung der Bürger
durch die gestiegenen Gaspreise abzufedern, wurde Ende Sep-
tember 2022 ein Gesetz verabschiedet,169 mit dem der Steuer-
satz für die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz und für die
Lieferung vonWärme über ein Wärmenetz170 bis zum 31. März
2024 auf 7% ermäßigt wird. Außerdem wurde eine Regelung
in § 3 Nr.11c EStG aufgenommen, die es Arbeitgebern ermög-
licht, ihren Arbeitnehmern Leistungen zur Abmilderung der
Inflation bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuerfrei zu
gewähren (Inflationsausgleichsprämie).171

Das „Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes
auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“172 wird – mit Rück-
wirkung zum 1. Oktober 2022 – nach Manuskriptschluss in
Kraft treten.

17. EnSiG-Novelle 3

Ende September 2022 hat der Deutsche Bundestag überdies
eine umfassende energiewirtschaftsrechtliche Gesetzesnovelle
verabschiedet,173 die etwas irreführend auch als „EnSiG-No-
velle 3“ (oder auch „EnSiG-Novelle 3.0“) bezeichnet wird,
obwohl sie ihren Regelungsschwerpunkt auf anderen Gesetzen
hat. Mit ihr soll der Gasverbrauch im Winter 2022/23 und im
Winter 2023/24 weiter reduziert und gleichzeitig dafür Sorge
getragen werden, dass die Stromversorgung sichergestellt
bleibt.174 Das soll neben Klarstellungen (sowie kleineren Er-
gänzungen175 und Streichungen176) im EnSiG durch ein Bündel
verschiedenster Maßnahmen erreicht werden:177

Durch Änderungen im BImSchG wurden verfahrensrechtliche
Erleichterungen bei Änderungen von Windenergieanlagen an
Land geschaffen (§ 16b Abs. 7 und 8 BImSchG), indem etwa bei
leistungssteigernden Softwareaktualisierungen der Prüfum-
fang im Änderungsgenehmigungsverfahren auf die Standsi-
cherheit der Anlage sowie die schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche und Turbulenzen beschränkt wurde.
Darüber hinaus sind nunmehr nach Ausrufung der Alarm-
oder Notfallstufe für die Gasversorgung vorübergehende Ab-
weichungen von bisherigen Vorgaben zu Schattenwurf und
nächtlichen178 Geräuschwerten (um bis zu 4 Dezibel) zugelas-
sen (§ 31k BImSchG). Mit einer Ergänzung von § 245e Abs.1
BauGB soll die Darstellung zusätzlicher Flächen für die Nut-
zung von Windenergie in Flächennutzungs- und Raumord-
nungsplänen (klarstellend179) erleichtert werden.

Der Stromnetzausbau soll u. a. durch verfahrensrechtliche
Erleichterungen beschleunigt werden. Hierfür wurde etwa
der Anhörungsbehörde im Planfeststellungsverfahren die Be-
fugnis eingeräumt, auf eine Erörterung zu verzichten (§ 43a
Nr. 3 EnWG, § 10 Abs. 3 S.1 NABEG). Auch eine zwölfmona-
tige Sollfrist für den Erlass von Planfeststellungsbeschlüssen
bestimmter Hochspannungs- und Offshore-Anbindungslei-
tungen (§ 43b Abs. 2 EnWG) und der Verzicht auf eine neuer-
liche Umweltverträglichkeitsprüfung bei standortnahen
Maständerungen in einem bestimmten räumlichen Rahmen
(§ 43f Abs. 2 S.1 Nr. 4 EnWG, § 25 Abs. 2 S.1 Nr.1 NABEG)
wurden vorgesehen. Außerdem wurde eine neue Regelung für
den Umgang mit der elektromagnetischen Beeinflussung

technischer Infrastrukturen (wie etwa Rohrleitungen180) durch
den Ausbau oder die Ertüchtigung, Umbeseilungen oder Zu-
beseilungen oder Änderungen des Betriebskonzepts eines
Übertragungsnetzes geschaffen (§ 49a EnWG), um diesbezüg-
liche Lösungen zu beschleunigen.181

Andere Änderungen zielen auf eine optimierte Auslastung des
Stromnetzes. So wurde für Anlagen, die aufgrund einer
Rechtsverordnung nach § 50a EnWG (siehe dazu oben, unter
7.) befristet am Strommarkt teilnehmen (um den Einsatz von
Erdgas bei der Stromproduktion zu reduzieren), eine gesetz-
liche Erlaubnis zur betrieblichen Höherauslastung des Höchst-
spannungsnetzes ohne vorherige Genehmigung (temporäre
Höherauslastung) bei vorheriger Anzeige gegenüber der zu-
ständigen Immissionsschutzbehörde geschaffen (§ 49b
EnWG). Betreiber technischer Infrastrukturen, die ebenfalls
vorab zu informieren sind, haben dann hierdurch verursachte
oder verstärkte elektromagnetische Beeinflussungen zu dul-
den. Für Änderungen des Betriebskonzepts bei Höchstspan-
nungs- und Offshore-Anbindungsleitungen ist künftig weder
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166 Siehe zu der bisherigen Genehmigung den Nachweis in Fn. 80.
167 Verordnungsbegründung (Fn. 165), S. 6 (zu § 1 Abs. 3).
168 BAnz AT 30.09.2022 V3.
169 Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages, BR-Drs. 476/22 (zum

Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
FDP, BT-Drs. 20/3530); der Bundesrat hat dem Gesetz am 7.10.2022
zugestimmt, Beschluss des Bundesrates, BR-Drs. 476/22 (Beschluss).

170 Die Einbeziehung der Fernwärme wird damit begründet, dass auch
diese zu einem großen Anteil aus dem Verbrennen von Gas resultiere,
Bericht des Finanzausschusses, BT-Drs. 20/3763 (Vorabfassung), 1, 6
(zu Nr. 2).

171 Durch eine Änderung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung
soll überdies sichergestellt werden, dass eine solche Inflationsaus-
gleichsprämie bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht
als Einkommen berücksichtigt wird.

172 ID 291432 im Dokumentations- und Informationssystem für Parla-
mentsmaterialien.

173 Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages, BR-Drs. 479/22; der
Bundesrat hat auch diesem Gesetz am 7.10.2022 zugestimmt, siehe
den Beschluss des Bundesrates, BR-Drs. 479/22 (Beschluss), 1, be-
gleitend hierzu jedoch auch eine umfangreiche Entschließung mit
Detailkritik und Fortentwicklungswünschen gefasst, siehe den Be-
schluss des Bundesrates, BR-Drs. 479/22 (Beschluss), 1, 1 ff.

174 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23.

175 So wurde etwa die Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung in
Bezug auf den schienengebundenen Transport in § 30 Abs. 1 Nr. 2
EnSiG um Regelungen zu „Betriebs-, Hilfs- und Abfallstoffen, die für
den Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung erforderlich sind oder
bei dem Betrieb solcher Anlagen anfallen“, ergänzt. Auch wurde mit
§ 30a EnSiG eine Vorschrift geschaffen, die es (bis zum 30.9.2024)
erlaubt, überwachungsbedürftige Anlagen, die gerade wegen einer
ernsten oder erheblichen Gasmangellage errichtet oder in sicherheits-
relevanter Weise geändert werden, vorübergehend ohne die erforder-
liche Erlaubnis zu betreiben.

176 So wurden die erst kurz zuvor geschaffenen Regelungen zum Ge-
nehmigungsvorbehalt für die Ausübung von Leistungsverweige-
rungsrechten in §§ 27, 28 EnSiG (siehe oben, unter 6.), wieder
gestrichen, da solche Leistungsverweigerungsrechte in den hier rele-
vanten Konstellationen in aller Regel nicht bestünden und der Nutzen
dieses Instruments daher gering sei, siehe die Begründung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 33 (zu Art. 1 Nr. 7).

177 Darüber hinaus werden Erleichterungen bei der unterjährigen Inbe-
triebnahme von innovativen KWK-Projekten (iKWK) nicht erst zum
1. Januar 2023, sondern sind nun bereits rückwirkend zum 1. De-
zember 2021 in Kraft getreten (Art. 10 des Gesetzes).

178 Die Nachtzeit umfasst dabei den Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr,
siehe die Begründung zumGesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 35 (zu Art. 2 Nr. 3
[Abs. 8]).

179 Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, BT-Drs. 20/
3742 (Vorabfassung), 12, 23 (zu Nr. 7 [Art. 11 Nr. 1 lit. a (Abs. 1 S. 5)]).

180 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 40 (zu Art. 3 Nr. 17
[§ 49a (neu)]).

181 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 40 (zu Art. 3 Nr. 17
[§ 49a (neu)]).



ein Bundesfachplanungs- bzw. Raumordnungs- noch ein
Planfeststellungs-, Plangenehmigungs- oder energierechtli-
ches Anzeigeverfahren erforderlich, was insbesondere die
Umsetzung des sog. witterungsabhängigen Freileitungsbe-
triebs (WAFB) betreffen soll.182

Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten für eine Lastflexi-
bilität industrieller Großverbraucher verbessert, indem mög-
liche Anreize beseitigt wurden, Lastflexibilität z. B. nicht an
den Regelenergiemärkten anzubieten oder wirtschaftliche Po-
tentiale für eine Flexibilisierung des eigenen Stromverbrauchs
nicht zu nutzen.183 Die Bundesnetzagentur wurde in diesem
Zuge ermächtigt, Festlegungen zur Änderung der Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme individueller Netzentgelte
nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV unter Abweichung von den
Vorgaben der StromNEV zu treffen (§ 118 Abs. 46a EnWG).

Weitere Änderungen betreffen spezifisch den beschleunigten
Ausbau der Offshore-Anbindungsleitungen. So wurde u. a.
explizit festgelegt, dass auf allen Ebenen und durch alle
Akteure184 alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen sind,
um die im Flächenentwicklungsplan enthaltenen Offshore-
Anbindungsleitungen rechtzeitig errichten zu können, wes-
halb u. a. grundsätzlich alle technisch geeigneten Verlegever-
fahren zur Anwendung kommen dürfen und Erleichterungen
für Errichtungsarbeiten im Küstenmeer vorgesehen wurden
(§ 17d Abs.1a EnWG).

Des Weiteren wurden die Rahmenbedingungen für die Nut-
zung von Photovoltaik und Biogas sowie von LNG-Anlagen
verbessert. So können Solaranlagen, die nach dem 14. Sep-
tember 2022 in Betrieb genommen wurden, bereits ab sofort
ohne Wirkleistungsbegrenzung betrieben werden (§ 9 Abs. 2
S.1 Nr. 3 EEG 2021). Außerdem sind alle Solaranlagen mit
einer installierten Leistung bis einschließlich 7 Kilowatt (kW)
ab dem 1. Januar 2023 von der Pflicht befreit, die maximale
Wirkleistungseinspeisung auf 70% zu begrenzen oder dem
Netzbetreiber die Möglichkeit zu geben, die Einspeiseleistung
jederzeit ganz oder teilweise ferngesteuert zu reduzieren
(§ 100 Abs. 3a EEG 2023). Durch Änderungen in § 38b Abs. 2
und § 48 Abs. 4 EEG 2023 sollen nachteilige Konsequenzen
beim Ersatz von Photovoltaikmodulen an bestehenden Stand-
orten auch dann ausgeschlossen werden, wenn es nicht zu
einem technischen Defekt, einer Beschädigung oder einem
Diebstahl gekommen ist, um etwa einen abnutzungsbedingten
Leistungsverlust („Degradation“) auszugleichen („Repowe-
ring“).185 Zur kurzfristigen Beschleunigung des Ausbaus von
Solaranlagen wurde überdies die maximale Gebotsgröße für
sämtliche Ausschreibungstermine im Jahr 2023 von 20 auf
100 Megawatt erhöht (§ 100 Abs.13 EEG 2023).186 Betreiber
von Biogasanlagen werden in den Kalenderjahren 2022
und 2023 für die gesamte Bemessungsleistung ihrer Anlagen
die volle EEG-Vergütung erhalten (§ 100 Abs.16 EEG 2021).187

Hierdurch soll angesichts der Gasmangellage der befristete
Anreiz zur Steigerung der Biogaserzeugung und dessen Ver-
stromung geschaffen werden.188 Diese Möglichkeiten wurden
durch die Einfügung einer Sonderregelung für Biogasanlagen
in § 246d BauGB auch baurechtlich abgesichert. Für LNG-
Anlagen wurde eine Verordnungsermächtigung des BMWK
zur Ausgestaltung des insoweit geltenden Regulierungsrah-
mens geschaffen, die dieses auf die Bundesnetzagentur über-
tragen darf (§ 118a EnWG).189Damit soll die kurzfristige Schaf-
fung stabiler und sicherer Rahmenbedingungen und damit
größtmögliche Rechtssicherheit bei den Investitionsbedingun-
gen für die Betreiber ermöglicht werden.190 Darüber hinaus
wurden einige Nachschärfungen im LNGG (dazu oben, unter
5.) vorgenommen.

Das „Gesetz zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und
anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften“191 ist in seinen
wesentlichen Teilen am 13. Oktober 2022 in Kraft getreten.

III. Laufende und angekündigte
Rechtssetzungsverfahren

Die Rechtssetzungsaktivität ist auch mit den zuletzt erlassenen
Gesetzen nicht zu einem Abschluss gekommen. Schon zum
Zeitpunkt desManuskriptschlusses AnfangOktober 2022 liefen
weitere Gesetzgebungsverfahren oder waren zumindest ange-
kündigt. Und auch auf Verordnungsebene waren Veränderun-
gen bis zum Erscheinen des vorliegenden Beitrags absehbar.
Diese aktuell noch nicht abgeschlossenen Entwicklungen sol-
len nachfolgend ebenfalls skizziert werden,192 wobei sowohl
mit Änderungen als auch mit weiteren Rechtssetzungsinitiati-
ven zur Bewältigung der Energiekrise zu rechnen ist, die an
dieser Stelle nicht mehr aufgegriffen werden konnten.

1. Spitzenausgleichsverlängerungsgesetz (SpAVerlG)

Am 16. September 2022 hat die Bundesregierung den Entwurf
eines „Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des
Stromsteuergesetzes zur Verlängerung des sogenannten Spit-
zenausgleichs“ vorgelegt.193 Damit soll die ursprünglich nur
bis zum Ende 2022 geltende Steuerbegünstigung des Spitzen-
ausgleichs um ein Jahr verlängert werden, um die energie-
intensiven Unternehmen zu entlasten. Durch die Verlängerung
soll die Energiepreissteigerung gedämpft, einer weiter zuneh-
menden Inflation entgegengewirkt und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit energieintensiver und im internationalen
Wettbewerb befindlicher Unternehmen des produzierenden
Gewerbes in Deutschland weiterhin gewährleistet werden.194

Nach § 55 EnergieStG und § 10 StromStG (Entlastung in Son-
derfällen) können Unternehmen des produzierenden Gewerbes
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182 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 44 (zu Art. 4 Nr. 2).

183 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 43 (zu Art. 3 Nr. 19
[§ 118 Abs. 46a (neu)]).

184 Siehe die Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 37 (zu
Art. 3 Nr. 7 [§ 17d Absatz 1a]).

185 Bericht des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, BT-Drs. 20/
3742 (Vorabfassung), 12, 22 (zu Nr. 6 lit. a).

186 Auf die imGesetzentwurf noch vorgesehene Einführung einer Krisen-
sonderausschreibung am 15. Januar 2023 wurde zugunsten dieser im
parlamentarischen Verfahren eingeführten Regelung verzichtet.

187 Darüber hinaus wurde der Güllebonus befristet flexibilisiert (§ 100
Abs. 17 EEG 2021).

188 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 52 (zu Art. 7 Nr. 2
[§ 100 Abs. 16 EEG 2021]).

189 Außerdem ist eine Genehmigung der Entgelte für den Zugang zu neu
errichteten LNG-Anlagen nun in weniger als sechs Monaten möglich
(§ 118 Abs. 46b EnWG).

190 Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, BT-Drs. 20/3497, 23, 44 (zu Art. 3 Nr. 20).

191 BGBl. 2022 I, 1726.
192 Der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist der am 18.8.2022 vor-

gelegte Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz (BMJ)
für ein „Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen
Verfahren im Infrastrukturbereich“, abrufbar unter https://www.bmj.
de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Beschl_
Verfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt abgerufen am
11.10.2022). Dieser sieht für besonders bedeutsame Infrastruktur-
vorhaben – ohne spezifischen Bezug zur aktuellen Energiekrise,
aber im ausdrücklichen Kontext der angestrebten Energiewende mit
dem Ausbau der erneuerbaren Energien – insbesondere die Einfüh-
rung eines Vorrang- und Beschleunigungsgebots, eine Verschärfung
der Anforderungen an die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes
und der innerprozessualen Präklusion sowie die Einrichtung beson-
derer planungsrechtlicher Spruchkörper vor, siehe die Begründung
zum Referentenentwurf des BMJ, a. a. O., S. 6. In diesem Rahmen soll
die bisher bereits im LNGG (siehe dazu oben, unter II. 5.) und im
EnSiG spezialgesetzlich vorgesehene erst- und letztinstanzliche Zu-
ständigkeit des BVerwG in § 50 VwGO übernommen werden (§ 50
Abs. 1 Nr. 6 und 7 VwGO-RefE).

193 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 459/22.
194 Vorblatt zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 459/22, 1.



als Steuerentlastung einen sog. Spitzenausgleich beantragen.
Dieser ermöglicht es den betreffenden Unternehmen, für alle
Energie- und Stromverbräuche eines Jahres unter rechneri-
scher Zugrundelegung der Rentenversicherungsbeiträge bis zu
90% der nach Abzug der allgemeinen Steuerentlastung dann
noch verbleibenden Energie- bzw. Stromsteuer auf Heizstoffe
und Strom zurückerstattet zu bekommen. Voraussetzung ist
bislang, dass diese Unternehmen ein Energie- bzw. Umweltma-
nagementsystem betreiben. Zusätzlich muss die Bundesregie-
rung für das jeweilige Antragsjahr festgestellt haben, dass das
produzierende Gewerbe insgesamt die jährlichen Zielwerte zur
Reduzierung der Energieintensität erreicht hat.195 Neben der
Verlängerung des Spitzenausgleichs um ein Jahr soll für das
Antragsjahr 2023 auf diese Bedingung verzichtet werden.196Die
Bundesregierung hält dies für gerechtfertigt, da die Zielwerte in
den vorangegangenen Jahren deutlich übererfüllt wurden und
die Wirtschaft weiterhin in emissionsarme Technologien und
Energieeffizienz investiert hat.197

2. Weiterbetrieb von Atomkraftwerken

Im Zuge des sog. Atomausstiegs sollten eigentlich die drei
Kern- bzw. Atomkraftwerke (AKW), die derzeit noch in Betrieb
sind (Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland), spätestens Ende
2022 vom Netz gehen. Angesichts der Bemühungen, den Ver-
brauch von Erdgas bei der Stromproduktion zu reduzieren,
wurden Forderungen laut, auf den diesbezüglichen Beitrag
zumindest dieser drei Kernkraftwerke nicht zu verzichten.

Nach Durchführung von zwei Sonderanalysen (sog. Stress-
tests) durch die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber
hatte sich das BMWK für die Einrichtung einer AKW-Einsatz-
reserve ausgesprochen, die im EnSiG geregelt werden solle.198

Für den norddeutschen Raum wurden andere Instrumente als
verfügbar angesehen, wie der kurzfristige Einsatz zusätzlicher
Ölkraftwerke in Form von Kraftwerksschiffen.199 Die beiden
süddeutschen Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2
sollten demgegenüber zwar ebenfalls Ende 2022 regulär vom
Netz gehen, bis Mitte April 2023 aber noch zur Verfügung
stehen, um ggf. einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in
Süddeutschland leisten zu können (sog. Streckbetrieb). Über
den Abruf dieser Reserve sollte über eine Regierungsverord-
nung mit Widerspruchsmöglichkeit des Deutschen Bundes-
tages entschieden werden.

Über die genauere Ausgestaltung dieser Einsatzreserve haben
sich das BMWK und die beiden Betreiber der betroffenen
Kernkraftwerke dann am 27. September 2022 in einem Eck-
punktepapier geeinigt.200 Danach werden die beiden Betreiber
ab sofort alles Erforderliche in die Wege leiten, damit die
Anlagen über den 31. Dezember 2022 hinaus bis längstens
zum 15. April 2023 weiter im Markt betrieben werden können.
Ein etwaiger Abruf soll dann zum Leistungsbetrieb (weiterhin
uneingeschränkt in der atomrechtlichen Verantwortung und
Haftung der Anlagenbetreiber) berechtigen (wenn die atom-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind), aber nicht ver-
pflichten. Dabei soll die Entscheidung über einen Abruf der
Kraftwerke spätestens Anfang Dezember 2022 erfolgen, wobei
ein etwaiger Abruf des Kraftwerks Isar 2 zum 1. Januar 2023
erfolgen würde und ein etwaiger Abruf des Kraftwerks Ne-
ckarwestheim 2 Anfang Januar 2023 noch einmal überprüft
würde. Etwaige Verluste der Anlagenbetreiber aufgrund der
Einsatzreserve sollen ausgeglichen werden.

Die Bundesregierung wollte die zur Umsetzung dieser Eck-
punkte erforderlichen Gesetzesänderungen Anfang Oktober
2022 im Kabinett beschließen und strebten einen Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens bis Ende Oktober 2022 an. Nach
Unstimmigkeiten in der Regierungskoalition machte dann
jedoch der Bundeskanzler am 17. Oktober 2022 von seiner

Richtlinienkompetenz Gebrauch. Seiner Vorgabe zufolge soll
nun die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um den
Leistungsbetrieb aller drei Kernkraftwerke über das Jahresende
hinaus bis längstens zum 15. April 2023 zu ermöglichen.

3. Strom- und Gaspreisbremse („Doppel-Wumms“)

Die Verknappung der Erdgasimportmengen hat nicht nur
einen steigenden (Knappheits-) Preis für den Bezug von Erdgas
zur Folge. Wegen des Prinzips der Einsatzreihenfolge („Merit-
Order“), bei der sich der Börsenstrompreis für die gesamte
gehandelte Strommenge nach dem teuersten Angebot richtet,
das zur Bedienung der Nachfrage noch zum Zuge kommt,
haben die steigenden Erdgaspreise auch einen deutlichen
Anstieg der Strompreise verursacht.201 Das hat einerseits eine
starke wirtschaftliche Belastung der Letztverbraucher zu Folge
und führt andererseits zu sehr hohen Gewinnen für die Be-
treiber erdgasunabhängiger Kraftwerke, die sich vor diesen in
der Einsatzreihenfolge befinden (sog. inframarginale Strom-
erzeuger202). Wie die Bundesregierung im Rahmen des „Wirt-
schaftlichen Abwehrschirms gegen die Folgen des russischen
Angriffskrieges“, den sie am 29. September 2022 beschlossen
hat, verkündete, sollen diese Gewinne genutzt werden, damit
die Letztverbraucher von den tatsächlich niedrigen Kosten der
erdgasunabhängigen (inframarginalen) Stromerzeuger profi-
tieren können.203 Hierfür soll ein Basisstromverbrauch in Form
einer „Strompreisbremse“ staatlich subventioniert werden,
während für den darüber hinausgehenden Verbrauch der je-
weils aktuelle Marktpreis angelegt werden soll. Auf diese
Weise werden die Letztverbraucher zum einen entlastet, be-
halten aber zum anderen noch Anreize zur Verringerung des
Stromverbrauchs. Diese Strompreisbremse soll „zeitlich
schnell umgesetzt werden“.

Darüber hinaus war auch wegen ihrer (wahrscheinlichen) Aus-
wirkungen auf die Letztverbraucherpreise die Gas(beschaf-
fungs)umlage (dazu oben, unter II. 9.), die selbst als Ersatz
für das als (noch) defizitärer erachtete Instrument des Preis-
anpassungsrechts geschaffen worden war, von Beginn an
erheblicher rechtspolitischer Kritik ausgesetzt.204 Diese bekam
zusätzliches (finanzverfassungs)rechtliches Gewicht durch die
angekündigte Verstaatlichung von Uniper,205 dem größten
Gasimporteur Deutschlands und Lieferant für über 100 Stadt-
werke und große Unternehmen. In deren Folge stünde ein
Großteil der Unternehmen, die von dieser Umlage profitieren
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195 Siehe die Anlage zu § 10 StromStG.
196 Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 459/

22, 3, 7 (zu Art. 1 Nr. 3 [§ 55 Abs. 5 EnergieStG]). Die antragstellenden
Unternehmen müssen allerdings aus Gründen der Energieeinsparung
ihre Bereitschaft erklären, alle vom Energieauditor als wirtschaftlich
vorteilhaft identifizierten Endenergieeinsparmaßnahmen umzuset-
zen.

197 Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung BR-Drs. 459/
22, 3.

198 Siehe hierzu und zum Folgenden BMWK, Pressemitteilung „Stresstest
zum Stromsystem: BMWK stärkt Vorsorge zur Sicherung der Strom-
netz-Stabilität im Winter 22/23“ v. 5.9.2022.

199 Dem damaligen Umweltminister des Landes Niedersachsen zufolge
sind die im Kernkraftwerk Emsland verwendeten Brennstäbe überdies
bereits jetzt so abgebrannt, dass sie noch nicht einmalmehr genügend
Energie haben, um bis zum Jahresende im Vollbetrieb zu laufen, siehe
den ndr.de-Beitrag „AKW Emsland: Lies bekräftigt Abschaltung“ v.
8.8.2022.

200 Hierzu und zum Folgenden BMWK/E.ON/EnBW, Eckpunkte AKW-
Einsatzreserve, 2022.

201 Bundesregierung, Wirtschaftlicher Abwehrschirm gegen die Folgen
des russischen Angriffskrieges, 2022, S. 2.

202 Siehe BMWK/E.ON/EnBW (Fn. 200), S. 4.
203 Siehe hierzu und zum Folgenden Bundesregierung (Fn. 201), S. 2 f.
204 Vgl. etwa Merk, NJW 2022, 2664, 2669 Tz. 32 („Risiko für den

sozialen Frieden im Land“). Siehe auch Fn. 43.
205 Siehe hierzu BMWK, Pressemitteilung „Bundesregierung verständigt

sich auf Anpassung des Stabilisierungspakets für Uniper: Bund über-
nimmt 99% an Uniper“ v. 21.9.2022.



würden, in staatlichem (Mehrheits-) Eigentum.206 Vor diesem
Hintergrund hat die Bundesregierung im Rahmen des „Wirt-
schaftlichen Abwehrschirms“ insoweit eine Neuausrichtung
beschlossen und neben der „Strompreisbremse“ auch eine
„Gaspreisbremse“ angekündigt.207 Auch diese soll zum einen
die Preise (zumindest für einen Teil des Verbrauchs) auf ein
Niveau bringen, welches Letztverbraucher vor Überforderung
schützt, zum anderen aber Anreize zur Verringerung des Gas-
verbrauchs erhalten. Die genaue Ausgestaltung soll unter
Berücksichtigung diesbezüglicher Vorschläge der Unabhängi-
gen Kommission Erdgas und Wärme208 festgelegt werden.
Diese hat ihren Zwischenbericht mit entsprechenden Empfeh-
lungen am 10. Oktober 2022 vorgelegt.209 Der Bericht sieht ein
zweistufiges Entlastungsprogramm für Fernwärme- und Gas-
kunden (mit Ausnahme von industriellen Kunden mit regis-
trierender Leistungsmessung [RLM] und von Stromerzeu-
gungskraftwerken) vor:

1. Einmalzahlung im Dezember 2022: Der Staat soll als Zahler
die Abschlagszahlungen für den Dezember 2022 durch
Zahlung an die Versorgungsunternehmen bis zum 1. De-
zember 2022 übernehmen, basierend allerdings auf dem
Verbrauch, welcher der Abschlagszahlung für den Septem-
ber 2022 zugrunde gelegt wurde.210 Diese (vergleichsweise)
einfach umzusetzende Maßnahme soll als schnell verfüg-
bare finanzielle Brücke bis zur Einführung der eigentlichen
„Gas- undWärmepreisbremse“ dienen. Bei zentral beheizten
Gebäuden soll dem Betriebskostenkonto des einzelnen
Wohnungsnutzers die staatliche Zahlung imDezember 2022
über den Vermieter bzw. die Wohnungsverwaltung entspre-
chend dem jeweils verwendeten Kostenverteilungsschlüssel
gutgeschrieben werden. Der erhaltene Betrag (der Bericht
spricht von „Rabatt“) soll als geldwerter Vorteil zu versteu-
ern sein, allerdings bei Geltungmöglichst hoher Freibeträge.

2. Gas- und Wärmepreisbremse ab März 2023: Ab März 2023
soll (bis mindestens Ende April 2024) ein Grundkontingent
von 80% des Verbrauchs gelten, welcher der Abschlags-
zahlung aus dem September 2022 zugrunde lag.211 Für
dieses Grundkontingent soll ein garantierter Bruttopreis
von 12 ct/kWh für Gas bzw. 9,5 ct/kWh für Fernwärme212

gelten (Garantiepreis). Oberhalb dieses Grundkontingents
sollen dabei weiterhin die Marktpreise gelten. Umgesetzt
werden soll die „Gas- und Wärmepreisbremse“ durch Ge-
währung eines Rabatts auf die monatliche Abschlagszah-
lung, der sich aus der Differenz zwischen dem Arbeitspreis
und dem Garantiepreis für das Grundkontingent ergibt,
wobei für zentral beheizte Gebäude der bereits zur 1. Stufe
geschilderte Umlagemechanismus greift. Zur sozial ausge-
wogeneren Ausgestaltung der „Preisbremse“ soll die Um-
setzung eines haushaltsbezogenenMindestkontingents und
einer Obergrenze für das geförderte Kontingent geprüft
werden. Die Versorgungsunternehmen sollen den zu erstat-
tenden Rabatt halbjährlich gegenüber einer staatlichen
Stelle abrechnen. Auch der im Rahmen der „Preisbremse“
gewährte Rabatt soll – mit möglichst hohen Freibeträgen –
als geldwerter Vorteil zu versteuern sein.

Dieses Modell soll durch flankierende Maßnahmen wie Hilfs-
fonds für Härtefälle und soziale Dienstleister ergänzt wer-
den.213 Darüber hinaus soll eine spezifische „Gaspreisbremse“
für große industrielle Verbraucher (mit einem Jahresverbrauch
von mehr als 1,5 Millionen kWh), die über eine registrierende
Leistungsmessung (RLM) verfügen, geschaffen werden.214 Die-
se soll im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2023 und dem
30. April 2024 für ein Kontingent von 70% des Verbrauchs im
Jahr 2021 einen Beschaffungspreis von 7 ct/kWh garantieren
und durch ergänzende Instrumente flankiert werden. Weitere
Konkretisierungen und zusätzliche Vorschläge – insbesondere

auch zu Gassparmaßnahmen – sollen in einem Abschluss-
bericht Ende Oktober/Anfang November erfolgen.

Die „Gaspreisbremse“ soll über den mit zusätzlichen Kredit-
ermächtigungen i. H. v. 200 Milliarden Euro ausgestatteten
Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert werden.215 Dieser
soll auch durch Zuschüsse überdies die Liquidität der „Strom-
preisbremse“ sicherstellen, für deren Finanzierung aber vor
allem die Abschöpfung der „Zufallsgewinne“ der Strompro-
duzenten sorgen soll. Die mittlerweile bereits beschlossene
Reduzierung des Umsatzsteuersatzes für die Lieferung von Gas
über das Erdgasnetz (siehe dazu oben, unter II. 16.) soll von der
„Gaspreisbremse“ unberührt bleiben.216

IV. Energiepreisnotfallmaßnahmen-
verordnung (EU) 2022/1854

Parallel zu der diesbezüglichen Aktivität der Bundesregierung
hat die Kommission am 14. September 2022 den Vorschlag für
eine Energiepreisnotfallmaßnahmenverordnung vorgelegt,217

die der Rat dann bereits am 6. Oktober 2022 verabschiedet
hat.218 Die Verordnung sieht im Kern drei Maßnahmen vor:

1. Nachfragesenkung: Die Mitgliedstaaten streben die Umset-
zung von Maßnahmen an, mit denen ihr monatlicher Ge-
samtbruttostromverbrauch um 10% gesenkt wird (Art. 3
der Energiepreisnotfallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/
1854). Während der Spitzenzeiten (im Umfang von grund-
sätzlich219 mindestens 10% aller Stunden des Zeitraums
von Dezember 2022 bis März 2023) muss der Bruttostrom-
verbrauch um durchschnittlich mindestens 5% pro Stunde
gesenkt werden (Art. 4 der Energiepreisnotfallmaßnahmen-
verordnung [EU] 2022/1854). Hierbei sind jeweils bestimm-
te materielle Anforderungen einzuhalten (Art. 5 der Ener-
giepreisnotfallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/1854).

2. Obergrenze für Markterlöse und Verteilung der Überschuss-
erlöse und der Engpasserlösüberschüsse an die Endkunden:
Für bestimmte Betreiber von erdgasunabhängigen (infra-
marginalen) Stromerzeugungsanlagen werden die Markt-
erlöse grundsätzlich220 auf höchstens 180 Euro je Mega-
wattstunde begrenzt (Art. 6, 7 der Energiepreisnotfallmaß-
nahmenverordnung [EU] 2022/1854). Die Mitgliedstaaten
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206 Siehe Jung, BT-Plenarprotokoll 20/54, 5862 (A) und (B).
207 Siehe hierzu und zum Folgenden Bundesregierung (Fn. 201), S. 4.
208 Bei dieser handelt es sich um ein unabhängiges Gremium, das mit

Expert:innen aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und
Nichtregierungsorganisationen besetzt ist.

209 ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme, Zwischenbericht „Sicher
durch den Winter“ v. 10.10.2022.

210 Hierzu und zum Folgenden ExpertInnen-Kommission Gas und Wär-
me (Fn. 209), S. 4 f.

211 Hierzu und zum Folgenden ExpertInnen-Kommission Gas und Wär-
me (Fn. 209), S. 5 ff.

212 Für Fernwärme soll darüber hinaus der Preisanpassungsmechanismus
angepasst werden, indem zukünftig allein die Kostenentwicklung bei
Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme für die Preisentwick-
lung maßgeblich sein soll.

213 ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme (Fn. 209), S. 8 f.
214 Hierzu und zum Folgenden ExpertInnen-Kommission Gas und Wär-

me (Fn. 209), S. 10 ff.
215 Siehe hierzu und zum Folgenden Bundesregierung (Fn. 201), S. 4 f.

Bundeskanzler Scholz hat die angekündigten Entlastungseingriffe als
„Doppel-Wumms“ bezeichnet, siehe den wiwo.de-Beitrag „Am Geld
wird die Entlastung nicht mehr scheitern“ v. 29.9.2022.

216 Bundesregierung (Fn. 201), S. 5.
217 Kommission, Vorschlag für eine Verordnung über Notfallmaßnah-

men als Reaktion auf die hohen Energiepreise, COM (2022) 473 final.
218 ABl. EU 2022 L 2611, 1.
219 Zu den mitgliedstaatlichen Abweichungsspielräumen siehe Art. 4

Abs. 3 der Energiepreisnotfallmaßnahmenverordnung (EU) 2022/
1854.

220 Zu Ausnahmen und den mitgliedstaatlichen Abweichungsspielräu-
men siehe Art. 7 Abs. 2-5 und Art. 8 der Energiepreisnotfallmaßnah-
menverordnung (EU) 2022/1854.



müssen sicherstellen, dass Überschusserlöse, die sich aus
der Anwendung der Obergrenze für die Markterlöse erge-
ben, gezielt zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet
werden, mit denen (wie etwa bei einer „Strompreisbremse“)
Stromendkunden unterstützt werden, um die Auswirkun-
gen der hohen Strompreise auf diese Kunden abzumildern
(Art. 10 der Energiepreisnotfallmaßnahmenverordnung
[EU] 2022/1854). Hierzu können sie auch Engpasserlös-
überschüsse aus der Zuweisung zonenübergreifender Ka-
pazität verwenden (müssen es aber nicht) (Art. 9 der Ener-
giepreisnotfallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/1854).

3. Befristeter Solidaritätsbeitrag auf der Grundlage von Über-
schussgewinnen aus Tätigkeiten im Erdöl-, Erdgas-, Kohle-
und Raffineriebereich: Unternehmen, die in den genannten
Bereichen tätig sind und dabei nicht der Erlösobergrenze
für inframarginale Erzeuger unterliegen, sind auch zur
Finanzierung der Notfallmaßnahmen gegen steigende
Energiepreise heranzuziehen, wenn sie Überschussgewin-
ne221 erzielen (Art. 14 der Energiepreisnotfallmaßnahmen-
verordnung [EU] 2022/1854). Dieser zeitlich auf die Haus-
haltsjahre 2022 und 2023 befristete (Art.18 der Energie-
preisnotfallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/1854)
Solidaritätsbeitrag soll mindestens 33% des Überschuss-
gewinns betragen222 und zusätzlich zu den regelmäßigen
Steuern und Abgaben erhoben werden (Art. 16 der Energie-
preisnotfallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/1854). Die
Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag sind von den Mit-
gliedstaaten für im Einzelnen näher bezeichnete Unterstüt-
zungsmaßnahmen insbesondere zugunsten von Energie-
verbrauchern zu verwenden (Art. 17 der Energiepreisnot-
fallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/1854).

Darüber hinaus erlaubt die Verordnung unter bestimmten
Voraussetzungen vorübergehend öffentliche Eingriffe in die
Festsetzung der Stromversorgungspreise für kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie die Festsetzung von Stromversor-
gungspreisen unter den Kosten (Art.12 f. der Energiepreisnot-
fallmaßnahmenverordnung [EU] 2022/1854).

V. Fazit

Die seit Februar 2022 vom Gesetz- und Verordnungsgeber
ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise ha-
ben der deutschen Rechtssprache nicht nur eine Vielzahl neuer
Begriffe mit erheblichem „Scrabble“-Punktepotential223 und
zungenbrecherischenAbkürzungenbeschert. Sie sind vor allem
Ausweis sowohl des Ausmaßes der aktuellen Energiekrise als
auch der Entschlossenheit, mit der sich der Gesetz- und Ver-
ordnungsgeber dieser entgegenstemmt. Die von ihm ergriffe-
nenMaßnahmen der Energiesicherung beruhen dabei vor allem

auf drei Säulen: der Befüllung derGasspeicher, der Senkungdes
Erdgasverbrauchs in der Stromversorgung und der Energieein-
sparung.224 Flankiert werden diese Säulen vonMaßnahmen zur
Stabilisierung der Gasimport- und Gasversorgungsunterneh-
men, insbesondere durch die staatliche Übernahme der Kon-
trolle über diese Unternehmen, und eine weitere Beschleuni-
gung des Ausbaus der erneuerbaren Energien („Booster für den
Ausbau erneuerbarer Energien“225) und der Übertragungsnetze.

Dass dabei nicht jede Regelung ein Meisterwerk der Gesetz-
gebungstechnik geworden sein mag und vielleicht sogar auch
rechtspolitisch noch Optimierungspotential bietet, ist ange-
sichts der Vielzahl der zu regelnden Punkte, der Dynamik der
tatsächlichen Ereignisse und des hohen, auch zeitlichen Hand-
lungsdrucks nicht verwunderlich. Ein eindrucksvolles Beispiel
bietet gerade die wechselhafte Geschichte der Gasbeschaf-
fungsumlage, die mit der zweiten EnSiG-Novelle selbst als
Ersatz für das recht bald als suboptimal erachtete Preisanpas-
sungsrecht aus der ersten EnSiG-Novelle geschaffen worden
war, just mit Beginn ihrer praktischen Anwendung dann aber
nach massiver Kritik wieder abgeschafft wurde. Die Gasbe-
schaffungsumlage zeigt aber auch die Fähigkeit und Bereit-
schaft des Gesetz- und Verordnungsgebers zur Selbstkontrolle
und Fehlerkorrektur.

Diese wird vermutlich weiterhin unverzichtbar sein. Denn eins
ist sicher: Weitere Maßnahmen werden folgen,226 mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit sogar schon bis zum Erscheinen
der vorliegenden Übersichtsdarstellung.227 Und damit gilt:
Fortsetzung folgt.

221 Hierbei handelt es sich nach Art. 2 Nr. 18 der Energiepreisnotfall-
maßnahmenverordnung (EU) 2022/1854 um steuerpflichtige Gewin-
ne aus Tätigkeiten von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffinerie-
bereich tätigen Unternehmen oder Betriebsstätten der Union in den
Haushaltsjahren 2022 und/oder 2023, die mehr als 20% über dem
Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne in den vier am oder nach
dem 1.1.2018 beginnenden Haushaltsjahren liegen.

222 Zur Bemessungsgrundlage siehe im Einzelnen Art. 15 der Energie-
preisnotfallmaßnahmenverordnung (EU) 2022/1854.

223 Insoweit dürften sich die „Mittelfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung“ und die „Kurzfristenergieversorgungssi-
cherungsmaßnahmenänderungsverordnung“ als besonders wertvoll
erweisen.

224 Siehe dazu auch das Vorblatt zur Verordnung der Bundesregierung,
BR-Drs. 407/22, 1.

225 Nestle, BT-Plenarprotokoll 20/54, 5861 (B).
226 So sind u. a. Gesetzesänderungen angekündigt, mit denen Mieter vor

Kündigungen und Verbraucher vor Strom- und Gassperrungen ge-
schützt werden sollen. Siehe darüber hinaus die Legislativvorschläge
in der Entschließung des Deutschen Bundestages, zu BR-Drs. 479/22,
2, 2 f.

227 Siehe auch die diesbezügliche Ankündigung von Scheer, BT-Plenar-
protokoll 20/54, 5863 (B).

Prof. Dr. Dr. Dres. h. c. Franz Jürgen Säcker und Victoria von Werder

Gaspreisanpassung in der Krise

Die durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aus-
gelöste bzw. erheblich verschärfte Energiekrise hat auch den
deutschen Gesetzgeber auf den Plan gerufen. In Erfüllung seiner
Gewährleistungsverantwortung für eine Versorgung der Bevöl-
kerung mit dem Energieträger Erdgas hat er verschiedene Stell-
schrauben zur Sicherstellung derGasversorgung geschaffen. Ein
besonders breitenwirksames Mittel stellt dabei das Preisanpas-
sungsrecht nach § 24 EnSiG dar. Der Beitrag beleuchtet dieses

an der Schnittstelle zwischen öffentlichem Regulierungs- und
privatem Vertragsrecht operierende Instrument.

I. Einleitung

Die Sicherung der Energieversorgung ist, da das Inselleben
von Robinson Crusoe kein Leitbild des modernen Lebens mehr
sein kann, eine zentrale, nicht zur Disposition der deutschen
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